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Aus Gemeinderat und Verwaltung
Beleuchtungssanierung  
Gemeindeliegenschaften
Bei den meisten Gemeindeliegenschaften 
sind noch konventionelle Leuchtmittel im Ein-
satz. Durch die neuen EU-Richtlinien wurde 
der Import von Leuchtstofflampen ab Septem-
ber 2023 im ganzen EU-Raum verboten. Zu-
dem besteht als Energiestadt ein Interesse, 
den Energieverbrauch in den Liegenschaften 
mit den richtigen Beleuchtungsmassnahmen 
zu reduzieren. Mit einer Sanierungsstrategie 
soll sichergestellt werden, dass rechtzeitig 
auf neue Leuchtmittel umgestellt wird. Der 
Gemeinderat hat von der geplanten Beleuch-
tungssanierung zustimmend Kenntnis ge-
nommen und hat das Vorprojekt an die Firma 
Domum Cenceptu GmbH vergeben.

Rechnung 2023 – transitorische 
Abgrenzung Bereich Bau
Diverse Ausführungsarbeiten wurden im Jahr 
2023 an Unternehmer vergeben oder die Aus-
führung wurde geplant. Durch Verzögerungen 
konnten einige Arbeiten nicht mehr im ver-
gangenen Jahr ausgeführt oder abgeschlos-
sen werden. Für die Restkosten soll insgesamt 
ein Betrag in der Höhe von CHF 412’000.00 ins 
Budget 2024 übertragen werden. Der Gemein-
derat hat den Bereich Finanzen beauftragt, die 
transitorische Abgrenzung zulasten der Rech-
nung 2023 vorzunehmen.

Verwendung des Gemeindewappens  
für politische Ortsparteien
Im Vorfeld von Wahlen taucht immer wieder 
die Frage auf, ob und in welcher Form das 

Frenkendörfer Wappen auf Drucksachen, in 
Online-Publikationen oder ähnlichen Medien 
verwendet werden darf. 
Aufgrund des Bezugs zur «politischen Ge-
meinde Frenkendorf» hat der Gemeinderat 
beschlossen, den offiziellen Ortssektionen der 
Parteien zu erlauben, das originale Wappen 
auf dem Wappenschild der Einwohnerge-
meinde Frenkendorf zu verwenden.

Flagge zeigen für Tibet
Flaggenaktion als Solidaritätskund
gebung für Tibet am 10. März 2024

Tausende Städte und 
Gemeinden in ganz 
 Europa hissen seit  
1996 die tibetische Na-
tionalflagge an ihren 
Rathäusern oder ande-
ren öffentlichen Ge-
bäuden. Sie erinnern 
damit an die wider-
rechtliche Besetzung 
Tibets durch die Volks-

republik China, an die blutige Niederschla-
gung des tibetischen Volksaufstandes von 
1959 und an das Unrecht, das dem tibetischen 
Volk bis heute damit angetan wird. Die Ge-
meinde Frenkendorf hat sich – zusammen mit 
anderen Gemeinden – wiederum bereit erklärt, 
diese Aktion zu unterstützen, um den gewalt-
freien Widerstand der Bevölkerung von Tibet 
zu würdigen. Am Sonntag, 10. März 2024, wird 
deshalb vor dem Verwaltungsgebäude die uns 
von der GSTF (Gesellschaft Schweizerisch-Ti-
betische Freundschaft) zur Verfügung gestellte 
Flagge wehen.
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Herzlich willkommen im Team!

Wir begrüssen Sara Texeira, Sozialarbeiterin 
Sozialdienst, Rahel Hess, Landschaftsgärtne-
rin Werkhof, und Peter Röthlisberger, Hand-
werker Werkhof, und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit.

Bürgerrat / stille Wahlen
Für die Erneuerungswahl des Bürgerrates für 
die Amtsperiode vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 
2028 sind fristgemäss folgende Wahlvor-
schläge eingereicht worden:

–  Peter Schaub, 1964, von Frenkendorf BL, 
Brunnmattstrasse 15, 4402 Frenkendorf

–  Willi Martin, 1957, von Frenkendorf BL, 
Rüttigasse 10, 4402 Frenkendorf

–  Rafael Amacher, 1973, von Frenkendorf BL, 
Steinlerweg 9, 4402 Frenkendorf

Da bis zum Ablauf der Frist keine weiteren 
Kandidaturen eingegangen sind, hat die Ge-
schäftsprüfungskommission Herrn Peter 
Schaub, Herrn Willi Martin und Herrn Rafael 
Amacher in ihrer Sitzung vom 3. Februar 2024 
als in stiller Wahl gewählt erklärt und hat den 
auf den 3. März 2024 festgesetzten Wahlgang 
widerrufen.

Gemeinderat, Geschäftsprüfungskommission 
und Verwaltung danken an dieser Stelle den 
Gewählten für ihre Bereitschaft, ein öffent-
liches Amt auszuüben und gratulieren zur 
Wahl.

Papier und Kartonsammlung 
Montag, 4. März 2024

Bitte stellen Sie Altpapier und Kar-
ton am Abfuhrtag vor 07.00 Uhr 
am Strassenrand bereit. Pa pier 
und Karton werden gleich zeitig ge-
sammelt und können gemischt am 
Strassenrand bereit gestellt wer-
den. Grosse Karton stücke können 
lose aufgeschich tet, Kleinkarton in Schach-
teln gefüllt und Papier mit Schnur gebündelt 
werden (keine Kunststoff- oder Klebebän-
der). Alternativ können deutlich beschriftete 
Mehrweg gebinde oder Container (blau) mit 
Papier und Karton gemischt bereitgestellt 
werden. 
Papier und Karton dürfen nicht in Papier-
tragtaschen oder Plastiksäcken bereitge-
stellt werden. Reste von Klebebändern und 
Styroporverpackungen müssen entfernt 
werden. 
Plastifizierter Karton wie Getränkekartons 
und Tiefkühlpackungen sowie plastikbe-
schichtetes Papier gehören in den Hauskeh-
richt. Achten Sie bei Verpackungen auf die 
aufgedruckten Hinweise oder das Vor han-
densein eines Papier-/Karton-Recycling logos. 

Zivilstandsamtliche Meldungen

Geburten
03.11.2023
Jucan Tiago-Andrei, Sohn des Jucan Foca und 
der Jucan geb. Mireuta Violeta.
24.12.2023
Gerber Nevio Neelan, Sohn des Gubler Jeremy 
und der Gerber Natalie Pascale.
31.01.2023
Santamaria Lucia Eva, Tochter des Santama-
ria Andres und der Santamaria geb. Martig 
Silvana.

Todesfälle
18.01.2024
Schwarz Annette, geb. 1970.
26.01.2024
Näf Erich, geb. 1947.
04.02.2024
Weiss-Dunkel Fritz, geb. 1941.
09.02.2024
Buschor Guido, geb. 1946.
11.02.2024
Schweizer Paul, geb. 1945.

Peter Röthlisberger und Rahel Hess
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Einführung Begegnungszone Kirchgasse, Kirchackerweg und Mittelgasse

Nach den Fasnachtsferien wird die bisherige Sperrung der Kirchgasse aufgehoben und durch 
die Einführung einer Begegnungszone ersetzt. Mit der Einführung von  Begegnungszonen wer-
den die Anwohnerinnen und Anwohner von unerwünschtem Durchgangsverkehr entlastet. 
Fussgänger haben Vortritt und die Strasse darf überall überquert werden. Es gilt Rechtsvortritt. 
So profitieren insbesondere Zufussgehende, vor allem Kinder und ältere Personen, von den 
neuen Vortrittsregelungen, und auch der Lärm wird deutlich reduziert. Eine spätere Neugestal-
tung der Kirchgasse wird das Ortsbild weiter aufwerten.

Neben Beschilderungen und Markierungen sind auch bauliche Massnahmen erforderlich. Diese 
sind auf das Notwendigste reduziert. Mit der Neugestaltung der Hauptstrasse werden die defi-
nitiven Anschlüsse zur Kirchgasse und Mittelgasse gestaltet. Dann fallen auch die Rechtsvor-
tritte zur Hauptstrasse weg.

Die Verkehrsanordnungen wurde durch die Verkehrspolizei Basel-Landschaft geprüft. Gegen 
die Publikation gingen keine Einsprachen ein. Mit Verkehrsanordnung vom 4. Mai 2023 wurde 
die Einführung der Begegnungszonen rechtskräftig. Die dafür notwendigen Arbeiten starten 
nach den Fasnachtsferien.

 Der Gemeinderat

Einwohnergemeinde 
4402 Frenkendorf 

GEMEINDEZENTRUM 
Gemeinderat 
Bächliackerstrasse 2 
4402 Frenkendorf 
Telefon: 061 906 10 40 
 
Sachbearbeiter: «Sachbearbeiter» 
Tel. Direktwahl: «SachbearbeiterTelefon» 
E-Mail: «SachbearbeiterEmail» 
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Anzeiger Nr. 3 vom 23. Februar 2024 
 
Einführung Begegnungszone Kirchgasse, Kirchackerweg und Mittelgasse 
 
Bereits in der Verkehrsstudie 1995 wurden eine Begegnungszone in der Kirchgasse empfohlen. Mit 
dem Ausbau der Rüttigasse kann der Verkehr aus dem Gebiet Nübrig-Risch den Dorfkern nun umfahren 
und diesen entlasten. In einem weiteren Schritt soll die Kirchgasse vom Schleichverkehr (Abkürzung 
von der Schauenburgerstrasse via Kirchgasse in die Hauptstrasse) befreit werden. Mit der Einführung 
einer Begegnungszone werden die Anwohnerinnen und Anwohner von unerwünschtem Durchgangs-
verkehr entlastet. Zufussgehende, vor allem Kinder und ältere Personen, profitieren von den neuen 
Vortrittsregelungen, und auch der Lärm wird massiv reduziert. Eine spätere Neugestaltung der Kirch-
gasse wird das Ortsbild weiter aufwerten. 
 

Neben Beschilderungen und Markierungen sind auch bauliche Massnahmen erforderlich. Diese sind 
auf das Notwendigste reduziert. Mit der Neugestaltung der Hauptstrasse werden die definitiven An-
schlüsse zur Kirchgasse und Mittelgasse gestaltet. Dann fallen auch die Rechtsvortritte zur Haupt-
strasse weg. 
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Eidgenössische Volksabstimmung 
vom 3. März 2024

Am Wochenende des 3. März 2024 können Sie 
Ihrer Meinung zu nachfolgenden eidgenössi-
schen und kantonalen Vorlagen Ausdruck ge-
ben:

A. Eidgenössische Vorlagen
1.  Volksinitiative vom 28. Mai 2021 «Für ein 

besseres Leben im Alter (Initiative für eine 
13. AHV-Rente)» (BBl 2023 781);

2.  Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine 
sichere und nachhaltige Altersvorsorge 
(Renteninitiative)» (BBl 2023 1520).

B. Kantonale Vorlagen
Am 3. März 2024 finden mangels Vorlagen 
keine kantonalen Abstimmungen statt.

Stimmrechtsausweis, Erläuterungen, 
Stimm und Wahlzettel
Die Stimmrechtsausweise, die Abstimmungs-
erläuterungen sowie die Stimm- und Wahl-
zettel haben Sie bereits per Post erhalten. 
Sollten Sie versehentlich nicht oder unvoll-
ständig bedient worden sein, dann wenden 
Sie sich bitte bis Dienstag, 27. Februar 2024, 
16.30 Uhr, an die Einwohnerdienste im Ge-
meindezentrum Bächliacker Frenkendorf. Im 
Stimm- und Wahllokal erhalten Sie keine Un-
terlagen.

Stimmabgabe
Die Urnen im Stimm- und Wahllokal Bürger- 
und Kulturhaus, Hauptstrasse 2, sind offen am

 Samstag, von 19.00 bis 20.00 Uhr
 Sonntag, von 10.00 bis 12.00 Uhr

Sie können Ihr Stimm- und Wahlrecht auch 
brieflich ausüben. Das von keiner Bewilligung 
abhängige Verfahren ist auf der Rückseite des 
Stimmrechtsausweises erklärt. Wenn Sie brief-
lich stimmen, dann muss Ihr Stimmrechtsaus-
weis mit den Stimm- und Wahlzetteln bis 
spätestens Samstag, 2. März 2024, 17.00 Uhr, 
im Briefkasten des Gemeindezentrums Bächli-
acker Frenkendorf oder im Postfach der Ge-
meinde liegen.

Beschwerden
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des 
Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkei-
ten bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Abstimmungen oder Wahlen sind innert 
drei Tagen seit Entdeckung des Beschwerde-
grundes, spätestens jedoch am dritten Tag 
nach der Veröffentlichung der Ergebnisse im 
kantonalen Amtsblatt, dem Regierungsrat ein-
zureichen. In der Beschwerde ist glaubhaft zu 
machen, dass die Unregelmässigkeiten nach 
Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis 
wesentlich zu beeinflussen.

Wir laden Sie ein, von Ihrem Stimm- und Wahl-
recht Gebrauch zu machen!

Das Stimm- und Wahllokal erreichen Sie am 
gewohnten Platz im Bürger- und Kulturhaus 
an der Hauptstrasse 2.

Nächste Abstimmungstermine 2024

9. Juni
22. September
24. November

061 902 18 03 · buetzberger-ag.ch
Sanitär · Heizung · Bad-Design

   Neu- und Umbauten
   Badezimmer-Sanierung
   Heizungs-Sanierung
   Boilerentkalkung

    Allgemeine Service- und  
Reparaturarbeiten

ins
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Proporzwahlen – Wahlen Gemeindekommission 
 

Anleitung für die Verwendung der Wahlzettel 
 
 Ich habe folgende Möglichkeiten: 
 
!.  Keine Veränderung 
  Sie verwenden einen der vorgedruckten 
  Wahlzettel (Parteiliste) in unveränderter Form. 
 
 
 
 
 
 
".  Streichen 
  Sie dürfen einen oder mehrere Namen auf dem Wahlzettel 
  streichen. Der abzugebende Wahlzettel muss aber mindestens 
  eine wählbare Person enthalten. Die leeren Linien zählen als 
  Zusatzstimme/n für die betroffene Partei. 
 
 
 
 
#.  Kumulieren 
  Sie dürfen auf dem vorgedruckten Wahlzettel handschriftlich  
  einen bereits aufgedruckten Namen ein zweites Mal aufführen.
   
  WICHTIG: Ist ein Name/Vorname bereits zwei Mal  
   vorgedruckt, darf er NICHT kumuliert werden! 
   Jeder Name/Vorname darf somit nur zwei Mal 
   aufgeführt sein. (Alle Überzähligen werden gestrichen) 
  Hinweis:  Sofern keine leeren Zeilen vorhanden sind, muss 
   vorgängig gestrichen werden. 
 
 
$.  Panaschieren 
  Sie schreiben den Namen, der auf einer anderen Parteiliste 
  steht auf die von Ihnen ausgewählte, vorgedruckte Liste.  
  Der Name von der anderen Parteiliste darf maximal zwei Mal 
  aufgeführt werden. 
  Hinweis:  Sofern keine leeren Zeilen vorhanden sind, muss 
   vorgängig gestrichen werden. 
 
 
 
%.  Leere Liste ohne Parteibezeichnung 
 
  Stimmen erhalten: Der aufgeführte Kandidat (1) und seine 
  Partei (1). Auch hier dürfen die gleichen Kandidaten  
  insgesamt nur zwei Mal aufgelistet werden. 
 
 
 
 
&.  Leere Liste mit Parteibezeichnung 
 
  Stimmen erhalten: Der jeweilige Kandidat und seine Partei. 
  Die restlichen leeren Linien zählen als Parteistimme zu  
  Gunsten der oben aufgeführten Partei. Auch hier dürfen die 
  gleichen Kandidaten nur zwei Mal aufgelistet werden. 
 
 
• Es dürfen nicht mehr Kandidaten aufgeführt sein als Mitglieder zu wählen sind.  
• Man darf den Wahlzettel nur handschriftlich ausfüllen oder verändern. 
• Der gleiche Name/Vorname (die gleiche Person) darf höchstens 2 Mal aufgeführt sein.  

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.1. Muster Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
2.2. Wahl Jürg 
1.4. (u.s.w)…… 
.. 

Liste ….. Freie Liste 
 
2.2. Wahl Jürg 
1.1. Muster Thomas 
…. …………………….. 
…. …………………….. 

LLiissttee  33    Freie Liste 
 
2.4. Sesam Felix 
1.2. Vorlage Bernd 
…. ………………………. 
…. ………………………. 
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   vorgängig gestrichen werden. 
 
 
 
%.  Leere Liste ohne Parteibezeichnung 
 
  Stimmen erhalten: Der aufgeführte Kandidat (1) und seine 
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  Sie dürfen auf dem vorgedruckten Wahlzettel handschriftlich  
  einen bereits aufgedruckten Namen ein zweites Mal aufführen.
   
  WICHTIG: Ist ein Name/Vorname bereits zwei Mal  
   vorgedruckt, darf er NICHT kumuliert werden! 
   Jeder Name/Vorname darf somit nur zwei Mal 
   aufgeführt sein. (Alle Überzähligen werden gestrichen) 
  Hinweis:  Sofern keine leeren Zeilen vorhanden sind, muss 
   vorgängig gestrichen werden. 
 
 
$.  Panaschieren 
  Sie schreiben den Namen, der auf einer anderen Parteiliste 
  steht auf die von Ihnen ausgewählte, vorgedruckte Liste.  
  Der Name von der anderen Parteiliste darf maximal zwei Mal 
  aufgeführt werden. 
  Hinweis:  Sofern keine leeren Zeilen vorhanden sind, muss 
   vorgängig gestrichen werden. 
 
 
 
%.  Leere Liste ohne Parteibezeichnung 
 
  Stimmen erhalten: Der aufgeführte Kandidat (1) und seine 
  Partei (1). Auch hier dürfen die gleichen Kandidaten  
  insgesamt nur zwei Mal aufgelistet werden. 
 
 
 
 
&.  Leere Liste mit Parteibezeichnung 
 
  Stimmen erhalten: Der jeweilige Kandidat und seine Partei. 
  Die restlichen leeren Linien zählen als Parteistimme zu  
  Gunsten der oben aufgeführten Partei. Auch hier dürfen die 
  gleichen Kandidaten nur zwei Mal aufgelistet werden. 
 
 
• Es dürfen nicht mehr Kandidaten aufgeführt sein als Mitglieder zu wählen sind.  
• Man darf den Wahlzettel nur handschriftlich ausfüllen oder verändern. 
• Der gleiche Name/Vorname (die gleiche Person) darf höchstens 2 Mal aufgeführt sein.  

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.1. Muster Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
2.2. Wahl Jürg 
1.4. (u.s.w)…… 
.. 

Liste ….. Freie Liste 
 
2.2. Wahl Jürg 
1.1. Muster Thomas 
…. …………………….. 
…. …………………….. 

LLiissttee  33    Freie Liste 
 
2.4. Sesam Felix 
1.2. Vorlage Bernd 
…. ………………………. 
…. ………………………. 

Proporzwahlen – Wahlen Gemeindekommission 
 

Anleitung für die Verwendung der Wahlzettel 
 
 Ich habe folgende Möglichkeiten: 
 
!.  Keine Veränderung 
  Sie verwenden einen der vorgedruckten 
  Wahlzettel (Parteiliste) in unveränderter Form. 
 
 
 
 
 
 
".  Streichen 
  Sie dürfen einen oder mehrere Namen auf dem Wahlzettel 
  streichen. Der abzugebende Wahlzettel muss aber mindestens 
  eine wählbare Person enthalten. Die leeren Linien zählen als 
  Zusatzstimme/n für die betroffene Partei. 
 
 
 
 
#.  Kumulieren 
  Sie dürfen auf dem vorgedruckten Wahlzettel handschriftlich  
  einen bereits aufgedruckten Namen ein zweites Mal aufführen.
   
  WICHTIG: Ist ein Name/Vorname bereits zwei Mal  
   vorgedruckt, darf er NICHT kumuliert werden! 
   Jeder Name/Vorname darf somit nur zwei Mal 
   aufgeführt sein. (Alle Überzähligen werden gestrichen) 
  Hinweis:  Sofern keine leeren Zeilen vorhanden sind, muss 
   vorgängig gestrichen werden. 
 
 
$.  Panaschieren 
  Sie schreiben den Namen, der auf einer anderen Parteiliste 
  steht auf die von Ihnen ausgewählte, vorgedruckte Liste.  
  Der Name von der anderen Parteiliste darf maximal zwei Mal 
  aufgeführt werden. 
  Hinweis:  Sofern keine leeren Zeilen vorhanden sind, muss 
   vorgängig gestrichen werden. 
 
 
 
%.  Leere Liste ohne Parteibezeichnung 
 
  Stimmen erhalten: Der aufgeführte Kandidat (1) und seine 
  Partei (1). Auch hier dürfen die gleichen Kandidaten  
  insgesamt nur zwei Mal aufgelistet werden. 
 
 
 
 
&.  Leere Liste mit Parteibezeichnung 
 
  Stimmen erhalten: Der jeweilige Kandidat und seine Partei. 
  Die restlichen leeren Linien zählen als Parteistimme zu  
  Gunsten der oben aufgeführten Partei. Auch hier dürfen die 
  gleichen Kandidaten nur zwei Mal aufgelistet werden. 
 
 
• Es dürfen nicht mehr Kandidaten aufgeführt sein als Mitglieder zu wählen sind.  
• Man darf den Wahlzettel nur handschriftlich ausfüllen oder verändern. 
• Der gleiche Name/Vorname (die gleiche Person) darf höchstens 2 Mal aufgeführt sein.  

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.1. Muster Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
2.2. Wahl Jürg 
1.4. (u.s.w)…… 
.. 

Liste ….. Freie Liste 
 
2.2. Wahl Jürg 
1.1. Muster Thomas 
…. …………………….. 
…. …………………….. 

LLiissttee  33    Freie Liste 
 
2.4. Sesam Felix 
1.2. Vorlage Bernd 
…. ………………………. 
…. ………………………. 

Proporzwahlen – Wahlen Gemeindekommission 
 

Anleitung für die Verwendung der Wahlzettel 
 
 Ich habe folgende Möglichkeiten: 
 
!.  Keine Veränderung 
  Sie verwenden einen der vorgedruckten 
  Wahlzettel (Parteiliste) in unveränderter Form. 
 
 
 
 
 
 
".  Streichen 
  Sie dürfen einen oder mehrere Namen auf dem Wahlzettel 
  streichen. Der abzugebende Wahlzettel muss aber mindestens 
  eine wählbare Person enthalten. Die leeren Linien zählen als 
  Zusatzstimme/n für die betroffene Partei. 
 
 
 
 
#.  Kumulieren 
  Sie dürfen auf dem vorgedruckten Wahlzettel handschriftlich  
  einen bereits aufgedruckten Namen ein zweites Mal aufführen.
   
  WICHTIG: Ist ein Name/Vorname bereits zwei Mal  
   vorgedruckt, darf er NICHT kumuliert werden! 
   Jeder Name/Vorname darf somit nur zwei Mal 
   aufgeführt sein. (Alle Überzähligen werden gestrichen) 
  Hinweis:  Sofern keine leeren Zeilen vorhanden sind, muss 
   vorgängig gestrichen werden. 
 
 
$.  Panaschieren 
  Sie schreiben den Namen, der auf einer anderen Parteiliste 
  steht auf die von Ihnen ausgewählte, vorgedruckte Liste.  
  Der Name von der anderen Parteiliste darf maximal zwei Mal 
  aufgeführt werden. 
  Hinweis:  Sofern keine leeren Zeilen vorhanden sind, muss 
   vorgängig gestrichen werden. 
 
 
 
%.  Leere Liste ohne Parteibezeichnung 
 
  Stimmen erhalten: Der aufgeführte Kandidat (1) und seine 
  Partei (1). Auch hier dürfen die gleichen Kandidaten  
  insgesamt nur zwei Mal aufgelistet werden. 
 
 
 
 
&.  Leere Liste mit Parteibezeichnung 
 
  Stimmen erhalten: Der jeweilige Kandidat und seine Partei. 
  Die restlichen leeren Linien zählen als Parteistimme zu  
  Gunsten der oben aufgeführten Partei. Auch hier dürfen die 
  gleichen Kandidaten nur zwei Mal aufgelistet werden. 
 
 
• Es dürfen nicht mehr Kandidaten aufgeführt sein als Mitglieder zu wählen sind.  
• Man darf den Wahlzettel nur handschriftlich ausfüllen oder verändern. 
• Der gleiche Name/Vorname (die gleiche Person) darf höchstens 2 Mal aufgeführt sein.  

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
1.1. Muster Thomas 
1.4. (u.s.w)…… 
… 

Liste 1 / Partei A 
 
1.1. Muster Thomas 
1.2. Vorlage Bernd 
1.3. Beispiel Thomas 
2.2. Wahl Jürg 
1.4. (u.s.w)…… 
.. 

Liste ….. Freie Liste 
 
2.2. Wahl Jürg 
1.1. Muster Thomas 
…. …………………….. 
…. …………………….. 

LLiissttee  33    Freie Liste 
 
2.4. Sesam Felix 
1.2. Vorlage Bernd 
…. ………………………. 
…. ………………………. 

Proporzwahlen – Wahlen Gemeindekommission
Anleitung für die Verwendung der Wahlzettel



6

Einwohnergemeinde
4402 Frenkendorf

«Gute Menschen gleichen Sternen,
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.»

Zutiefst erschüttert nehmen Gemeinderat und Verwaltung mit grosser Trauer Abschied 
von

Fritz WeissDunkel
10. Dezember 1941 bis 4. Februar 2024

Plötzlich und unerwartet, für uns alle unfassbar, ist er von uns gegangen.

Wir trauern um einen lieben Freund und ehemaligen Arbeitskollegen. Mit seinem Taten  - 
drang engagierte sich Fritz Weiss mit viel Sachkompetenz und grossem Engagement 
während 33 Jahren als Bauverwalter in der Gemeindeverwaltung Frenkendorf. Auch 
nach seiner Pensionierung vor 20 Jahren war Fritz ein interessierter Mensch. Er leistete 
zuletzt in der Heimatkundekommission mit seinem immensen Wissen wertvolle Dienste 
und Hinweise. Wir sind ihm zu grossem Dank verpflichtet.

Fritz Weiss hinterlässt als hilfsbereiter Mensch mit seinem unermüdlichen Einsatz eine 
grosse Lücke. Wir werden ihn sehr vermissen und behalten ihn in bester Erinnerung.

Es ist uns ein Bedürfnis, der ganzen Trauerfamilie unser tief empfundenes Beileid  
auszusprechen und hoffen auf viel Kraft, Trost und Zuversicht in diesen für sie schweren 
Stunden.

In stiller Anteilnahme

EINWONERGEMEINDE
FRENKENDORF
Gemeinderat und Verwaltung

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
Die Abdankungsfeier findet in der reformierten Kirche Frenkendorf
am Dienstag, 27. Februar 2024, um 15.00 Uhr statt.

Anstelle von Blumen gedenke man dem Verein «Altersheim für Haustiere»,
5612 Villmergen, IBAN CH71 0900 0000 1516 3644 6.

Traueradresse: 
Therese Weiss-Dunkel, Prattlerstrasse 21, 4402 Frenkendorf

Wünschen Sie sich manchmal Gesprächsmöglichkeiten oder möchten Sie 
etwas zu zweit unternehmen? 

©
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b
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Das Rote Kreuz Baselland sucht kontaktfreudige  
Seniorinnen und Senioren

Möchten auch Sie besucht werden oder möchten Sie sich freiwillig im 
Besuchsdienst engagieren? Dann melden Sie sich. Wir freuen uns auf 
Sie. Für eine gegenseitige Bereicherung.

Telefon 061 905 82 00 | info@srk-baselland.ch
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RobiSpielplatz

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eggrainweg 47 
4402 Frenkendorf 

079 860 56 28 
 
 

Der Robi sucht: 
Diverse Fahrradhelme, 

Kinderfahrräder, Trottinett, 
Rollschuhe (keine Inline!), 

Gelenkschutz für Handgelenk, 
Ellbogen und Knie! Bitte keine 

defekten Sachen! 
Wir jeden Mittwoch und 

Donnerstag von 10h-18h vor 
Ort. 

Infos: 
Petra Vogt, 079/860 56 28 

 
 

Frühlingsferien  
auf dem Robi  

Tageslager vom   
25. – 28. März 2024

Es hat noch freie Plätze! 
Wir geniessen das Erwachen der Natur,  

die wärmenden Sonnenstrahlen und  
erfreuen uns am wunderbaren  

Frühlingsduft. Wir bekommen Besuch  
vom Osterhasen und feiern ein farbiges,  

kunterbuntes Osterfest. 

«Aufregende Osterbräuche,  
farbige Ostereier und spannende Osterspiele»

Ein farbiges Osterfest für alle Sinne  
und Meister Lampe bringt uns  

eine tolle Überraschung! 

Das Tageslager ist eine «schulergänzende Tagesbetreuung»  
für  alle Kinder im Alter zwischen 5 und 13 Jahren.

Kosten:
CHF 240.– pro Woche und Kind (4 Tage) 

Treffpunkt: 
Am Morgen jeweils zwischen 8.00 und 8.30 Uhr 
Abholen am Abend jeweils von 17.30 bis spätestens 18.00 Uhr 

Standort:
Robi Frenkendorf, Eggrainweg 47, 4402 Frenkendorf 

Informationen und Anmeldeformular:
Telefon: 079 860 56 28 (Petra Vogt, Leitung Robi Frenkendorf) 
Internet: www.frenkendorfch/robi unter «Tagesferien»
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selbiet wird er gerne von Juli bis November 
gesammelt.
Rotfüsschen, wie man sie auch nennt, werden 
schnell madig und auch häufig vom giftigen 
Goldschimmel befallen. Dies zeigt sich an-
fangs durch eine fleckige, oft in ringförmiger 
weisslicher Verfärbung der ansonsten gelben 
Röhrenmündungen, die dann auf den ganzen 
Pilz übergreift.
Speisewert
Der Gemeine Rotfussröhrling ist essbar und 
aufgrund seiner Bekanntheit und Häufigkeit 
besonders bei Einsteigern beliebt und jung ein 
guter Mischpilz.
Merkmale
Der Hut wird bis zu 10 cm breit, mit sehr unter-
schiedlichen Brauntönen. Durch die Huthaut 
schimmert es stellenweise rot durch, er ist 
trocken, zunächst samtig und später oft felde-
rig aufgerissen.
Der längsgestreifte und nicht genetzte Stiel ist 
in der Regel schlank und nicht sehr festflei-
schig und nur im unteren Teil rötlich überzo-
gen. Die Röhren sind gelb oder olivgelb, nie-
mals rot und auf Druck blaugrün verfärbend. 
Der Geschmack ist leicht säuerlich, der Geruch 
obstartig.
Die Herbstform des Rotfüsschens ist deutlich 
filziger, mit fast dunkelrotbraunem Hut und 
einer etwas kleineren und kompakteren Wachs-
tumsform. 
Verwechslungsmöglichkeiten
Der Gemeine Rotfussröhrling kann von uner-
fahrenen Sammlern mit dem unbekömmlichen 
Schönfuss-Röhrling (Caloboletus calopus) ver-
wechselt werden. Der ist aber wesentlich grös-
ser und kräftiger, hat ein gelbes Stielnetz und 
schmeckt sehr bitter. Dennoch werden Schön-
fussröhrlinge auch ohne Folgen von robusten 
Personen gegessen. Oft kommt es jedoch zu 
heftigen Magen-Darm-Störungen, die bis zu 
24 Stunden andauern können.

Die Pilzkontrolleure: 
Catherine Müller, Severin Müller

Vernichtende Bilanz  
für die Pilzsaison 2023

Jahresbericht der Pilzkontrolle für die 
Gemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf
Die Saison 2023 ist in Sachen Pilze sehr 
schlecht ausgefallen. Es war deutlich zu heiss 
und zu trocken. Nur Steinpilze, Rotfussröhr-
ling und Parasol hatten bei uns für eine kurze 
Zeit Hochsaison. Die Pilzsaison 2023 lag mit 
nur 35 durchgeführten Kontrollen mit 24,3 kg 
Speisepilzen und lediglich 0,6 kg aussortierten 
Giftpilzen signifikant unter dem Durchschnitt 
der letzten Jahre. Erfreulicherweise wurden 
keine tödlich giftigen Pilze konfisziert.
Im Frühling war nicht viel los. Es konnten nur 
selten Morcheln oder Maipilze gefunden wer-
den. Auffallend war, dass wohl aufgrund feh-
lender Niederschläge und der Hitze ab Ende 
August bis weit in den Oktober hinein eine 
relativ magere Artenvielfalt an Pilzen zu beo-
bachten war. Es gab nur kurze Periode meist 
nach Gewittern, in denen die Pilze zahlreich 
zum Vorschein kamen. Die intensive Sommer-
wärme des wärmsten je gemessenen Jahres 
begünstigte zwar das Wachstum einiger wär-
meliebender Pilzarten, einschliesslich des ge-
schätzten Steinpilzes aus der Familie der Röhr-
lingsartigen. Dennoch waren diese Arten nur 
für kurze Zeit und wesentlich weniger in An-
zahl und in geringerer Qualität als in anderen 
Jahren zu finden. Ende September sollte die 
Saison schon voll am Laufen sein, aber 2023 
eben nicht. Zwar hat es immer auch mal zwi-
schendurch geregnet. Aber das Nass, das vom 
Himmel fiel, ist danach bei noch immer som-
merlich-heissen Temperaturen gleich wieder 
verdunstet. Erst gegen Ende Oktober und im 
November nach den ergiebigen Niederschlä-
gen und kühleren Temperaturen stieg die Ar-
tenvielfalt an und insbesondere Riesenschirm-
pilze wie der Parasol und auch Champignons 
auf den Weiden konnten ausgiebig gesammelt 
werden, sogar bis gegen Dezember. Die Wäl-
der blieben aber trotzdem eher leer – zumin-
dest an Speisepilzen.  
Damit hoffen und freuen wir uns auf eine bes-
sere Pilzsaison 2024!

Pilzporträt:  
Der Gemeine Rotfussröhrling
Vorkommen
Der Gemeine Rotfussröhrling (Xerocomellus 
chrysenteron) ist im Laub- und Nadelwald an-
zutreffen und stellt keine besonderen Boden-
ansprüche. Er ist ganz besonders häufig im 
Buchenwald aufzufinden, auch im oberen Ba-

Rotfüsschen (Foto: Andreas Döbeli, Gelterkinden)
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Erscheinungsdatum Anzeiger Nr. 5

Aufgrund der Osterfeiertage wird die He-
rausgabe für Anzeiger Nr. 5 um eine Woche 
auf den 12. April 2024 (statt 5. April 2024) 
verschoben. Der Redaktionsschluss ist am 
Montag, 8. April 2024, 11.30 Uhr.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Einladung zur EinwohnerGemeindeversammlung
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Sie sind freundlich eingeladen, an der Einwohner-Gemeindeversammlung von

Montag, 8. April 2024, 19.30 Uhr, im Saal zum Wilden Mann teilzunehmen.

Traktanden
1. Protokoll
 Verlesen der Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023
2. Öffentliche Sicherheit – Verband Bevölkerungsschutz «Argantia» (Zivilschutz)
 Genehmigung Statuten
3. Bildung – Schulergänzende Betreuung
 Genehmigung definitive Einführung der schulergänzenden Betreuung auf der Stufe
 Kindergarten und Primar
4. Primarstufe Schulanlage Egg – Schulraumerweiterung
 Genehmigung Miete Schulraum-Container-Provisorien und Anschaffung Mobiliar 
5. Schwimmhalle Mühlacker – Sanierung
 Projekt- und Kreditgenehmigung 
6. Sportanlage Kittler – Ersatz Kunstrasen
 Projekt- und Kreditgenehmigung 
7. Wasserversorgung – Sanierung Reservoir EbenEzer (Niederzone)
 Projekt- und Kreditgenehmigung 
8. Verschiedenes

Die Berichte und Anträge des Gemeinderates liegen für Sie ab Mittwoch, 6. März 2024, im Ge-
meindezentrum Bächliacker, Bächliackerstrasse 2, Frenkendorf (Auslage beim Haupteingang) 
zum Abholen bereit. Selbstverständlich können Sie die Unterlagen auch telefonisch (061 906 10 10) 
oder per E-Mail an gemeindeverwaltung@frenkendorf.ch bestellen. Natürlich können die Unter-
lagen auch auf www.frenkendorf.ch/egv heruntergeladen werden.

Bereits mit dem vollendeten 18. Altersjahr sind Schweizerbürgerinnen und -bürger berechtigt, 
an der Gemeindeversammlung teilzunehmen und mitzustimmen.

Die Einwohner-Gemeindeversammlung ist öffentlich. Nicht stimmberechtigte Personen wer-
den gebeten, im speziell gekennzeichneten Bereich Platz zu nehmen.

Für alle Inserate 
im Anzeiger Frenkendorf:
061 976 10 77 oder
fa-inserate@schaubmedien.ch

Burkhalter Sanitär-Anlagen
Haldenrainstrasse 12 · 4402 Frenkendorf
Telefon 061 901 68 88 
Natel 079 215 72 82
Telefax 061 901 68 10

allg. Reparaturen · Boilerentkalkung 
Servicearbeiten · Neu- und Umbauten 
Ablaufreinigung ·  Schwimmbad

ins

ins

ENDLICH WIEDER
GUT HÖREN!
Ihr Akustiker in Frenkendorf

Leistungen
  Umfangreicher Hörtest 

Individuelle kompetente Beratung 
Versorgungs – Empfehlung 
Nachjustierung 
Gehörschutz

Schulstrasse 21 | 4402 Frenkendorf
info@hoerakustik-sonnenberg.ch

Telefon +41 (0)61 9812424
www.hoerakustik-sonnenberg.ch

mailto:gemeindeverwaltung%40frenkendorf.ch?subject=
http://www.frenkendorf.ch/egv
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Medienmitteilung 

Liestal/Sissach, 16. Februar 2024 
 
 
Achtung Wild! 
 
Kollisionen mit Wildtieren zählen zu den häufigsten Unfällen im Strassenverkehr. Das Amt 
für Wald beider Basel möchte in Zusammenarbeit mit der Polizei Basel-Landschaft die 
Bevölkerung für das Thema Sicherheit in Zusammenhang mit Wildtieren im 
Strassenverkehr sensibilisieren. Eine Plakat-Kampagne soll dabei unterstützen.  
 
Der Lebensraum der Wildtiere ist durch das dichte Strassennetz zerschnitten. Wenn sich die Tiere 
auf Nahrungssuche begeben, überqueren sie oft mehrere Strassen. Im Kanton Basel-Landschaft 
kommen dabei pro Jahr durchschnittlich über 600 Wildtiere um, oder werden schwer verletzt. Für 
viele heimische Wildtierarten sind Autounfälle eine der häufigsten Todesursachen. Die Kollisionen 
können darüber hinaus auch für Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker fatale Folgen haben. 
Besonders heikel ist die morgendliche und abendliche Dämmerung. Zu dieser Zeit sind die Tiere 
auf Nahrungssuche. Aber auch nachts können Rehe, Wildschweine und Füchse unterwegs sein. 
Bei Feldern, am oder im Wald ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass Tiere die Strasse 
überqueren.  
 
Plakatkampagne zur Sensibilisierung 
Ab Mitte Februar 2024 startet auf Strassenabschnitten mit besonders vielen Wildunfällen eine 
Plakatkampagne, die auf die Gefahr von Wildtieren im Strassenverkehr aufmerksam macht. 
Weitere Plakate im Siedlungsraum sollen zur Diskussion über die Bedürfnisse von Wildtieren 
anregen.  
 
 
Verhalten auf der Strasse anpassen 
In der Dämmerung und nachts sind die Autofahrenden insbesondere auf den mit Plakaten 
versehenen Strassenabschnitten gehalten, ihr Verhalten anzupassen. Das heisst: 
Geschwindigkeit reduzieren und aufmerksam fahren. Befinden sich Wildtiere am Strassenrand, 
ist abzublenden und abzubremsen.  
 

 
 
Auskunft für Medienschaffende: Holger Stockhaus, Jagd-und Fischereiverwalter, Amt für Wald, 
Volkswirtschafts-und Gesundheitsdirektion (VGD), 061 552 59 95  
 
 
In Zusammenarbeit mit: 
 
Polizei Basel-Landschaft 
Rheinstrasse 25 
4410 Liestal 
 

Achtung Wild!
Kollisionen mit Wildtieren zählen zu den häufigsten Unfällen im Strassenverkehr. Das Amt für 
Wald beider Basel möchte in Zusammenarbeit mit der Polizei Basel-Landschaft die Bevölkerung 
für das Thema Sicherheit in Zusammenhang mit Wildtieren im Strassenverkehr sensibilisieren. 
Eine Plakat-Kampagne soll dabei unterstützen.

Der Lebensraum der Wildtiere ist durch das dichte Strassennetz zerschnitten. Wenn sich die 
Tiere auf Nahrungssuche begeben, überqueren sie oft mehrere Strassen. Im Kanton Basel-Land-
schaft kommen dabei pro Jahr durchschnittlich über 600 Wildtiere um oder werden schwer 
verletzt. Für viele heimische Wildtierarten sind Autounfälle eine der häufigsten Todesursachen. 
Die Kollisionen können darüber hinaus auch für Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker fatale 
Folgen haben. Besonders heikel ist die morgendliche und abendliche Dämmerung. Zu dieser 
Zeit sind die Tiere auf Nahrungssuche. Aber auch nachts können Rehe, Wildschweine und 
Füchse unterwegs sein. Bei Feldern, am oder im Wald ist die Wahrscheinlichkeit besonders 
hoch, dass Tiere die Strasse überqueren.

PlakatKampagne zur Sensibilisierung
Ab Mitte Februar 2024 startet auf Strassenabschnitten mit besonders vielen Wildunfällen eine 
Plakat-Kampagne, die auf die Gefahr von Wildtieren im Strassenverkehr aufmerksam macht. 
Weitere Plakate im Siedlungsraum sollen zur Diskussion über die Bedürfnisse von Wildtieren 
anregen.

Verhalten auf der Strasse anpassen

In der Dämmerung und nachts sind die Autofahrenden insbesondere auf den mit Plakaten 
versehenen Strassenabschnitten gehalten, ihr Verhalten anzupassen. Das heisst: Geschwin-
digkeit reduzieren und aufmerksam fahren. Befinden sich Wildtiere am Strassenrand, ist ab-
zublenden und abzubremsen.

f ü l l i n s d o r f

lindenapotheke
hauptstrasse 2 
4414 füllinsdorf 
 

www.lindenapo.ch 
lindenapo-fuellinsdorf@hin.ch
061 901 72 32 

Gesundes und  
kräftiges Haar? 20%

Zusätzlich profitieren: 
Pantogar® 300 Stück 
Fr. 119.20 statt 149.–
Gültig: 1.–31. März 2023.

Eine kostenlose Kopfhaut-Analyse gibt Ihnen die Antwort!
Kommen Sie vorbei – vom 13. bis 18. März 2023 beraten wir Sie gerne;  
Anmeldung bitte unter 061 901 72 32 oder lindenapo-fuellinsdorf@hin.ch

in
s



 

 Energetische Förderprogramme – Beiträge  
von Gemeinde, Kanton und Bund 

Schlaue Umwelt- und Energie-Tipps für die Bevölkerung der Energiestadt Frenkendorf

Frenkendorf

Der Klimawandel macht sich auch in der Schweiz immer 
mehr im Alltag bemerkbar. Eine wichtige und nachhaltige 
Strategie zur Reduktion von Treibhausgasemissionen ist 
der Ersatz fossiler Energien. Gemeinde, Kanton und Bund 
unterstützen Eigenheimbesitzer bei der Umrüstung auf er-
neuerbare Energieanlagen. 

Förderbeiträge Gemeinde
Die Energiestadt Frenkendorf fördert seit fast 30 Jahren 
erneuerbare Energieanlagen. Das seit 2023 gültige Förder-
reglement ermöglicht der Gemeinde die jährliche Auszah-
lung von Beiträgen an neue Photovoltaik-Anlagen, Speichern 
zur PV-Anlagen und den Ersatz von fossilen Heizungen durch 
erneuerbare Heizanlagen. So hat die Gemeinde beispiels-
weise seit 1999 bereits über 180 Photovoltaikanlagen finan-
ziell unterstützt. Das bestehende Förderreglement limitiert 
die jährlichen Beiträge auf CHF 65’000.00. 

Förderbeiträge Gemeinde

Weitere Informationen unter: 
www.frenkendorf.ch/förderreglement
www.frenkendorf.ch/PVA

Baselbieter Energiepaket / Energieprämie 
Mit dem erneuerten Massnahmenpaket fördert der Kanton 
seit Mai 2020 energetische Gebäudesanierungen (z. B. Wär-
medämmung, Minergie-Standard), erneuerbare Energien im 
Gebäudebereich (z. B. Holz energie, Wärmepumpe, Wärme-
netz) sowie Energieberatungen (z. B. GEAK Plus). Eine Über-
sicht der Beitragssätze und Fördergegenstände finden Sie 
unter www.energiepaket-bl.ch/foerdergeld/beitragssaetze 

Seit dem 1.1.2024 wurde zusätzlich eine Energieprämie 
über das Energiepaket eingeführt. Diese berechtigt Ge-
bäudeeigentümerinnen und -eigentümer mit limitierten 
finanziellen Verhältnissen für zusätzliche Beiträge, so-
fern die Liegenschaft von den Eigentümern selbst genutzt  
wird. Weitere  Informationen unter: www.energiepaket-bl.ch/ 
foerdermassnahmen/energiepraemie/energieprämie

Bundesamt für Energie
Das BFE fördert die Installation einer PV-Anlage mit einer 
Einmalvergütung in Abhängigkeit der Anlagenleistung. Eine 
kleinere Anlage mit beispiels weise 10 kWp wird aktuell mit 
CHF 400.00 pro kWp gefördert. Die Abwicklung der Förder-
gesuche erfolgt über die Pronovo AG. Häufig reicht die Ins-
tallationsfirma das Gesuch für ihre Kunden ein. 
Weitere Informationen unter: pronovo.ch/

Anlage Grösse Maximal-Beitrag 
  (CHF/Anlage)
PV-Anlage ab 3 kWp 2’000
Speicher zu PV-Anlage 4 bis 10 kWh 500
Speicher zu PV-Anlage ab 10 kWh 800

Ersatz fossiler Heizung durch 
erneuerbare Anlage  500

https://www.frenkendorf.ch/infos/umwelt-und-raumplanung/energiestadt-ebene-1/foerderbeitraege-heizungsersatz.html/702/l/de
https://www.frenkendorf.ch/PVA
https://www.energiepaket-bl.ch/foerdergeld/beitragssaetze
https://www.energiepaket-bl.ch/foerdermassnahmen/energiepraemie/energieprämie  
https://www.energiepaket-bl.ch/foerdermassnahmen/energiepraemie/energieprämie  
https://pronovo.ch/
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Formular abtrennen und bis spätestens Montag, 11.30 Uhr (vor dem Sammeltag), dem Gemeinde-
zentrum Bächliacker, Bächliackerstrasse 2, zustellen oder per E-Mail an bauverwaltung@frenken-
dorf.ch senden. 

Vor-/Nachname:
Adresse:

Tel. (zwingend):
Rechnungs-
adresse (falls 
abweichend):

Kosten des Häckseldienstes: CHF 30.00 pro 4 m3. Die Gebühren werden zweimal pro Jahr in 
Rechnung gestellt. 
Als Häckselmaterial gilt: Baum- und Strauchschnitt, Äste sowie verholzte Gartenpflanzen und 
Stauden; der abgeschnittene Ast bzw. der Hauptast muss mindestens fingerdick sein. Wurzel-
stöcke können nicht gehäckselt werden und müssen abgetrennt werden. Kleineres Material  
wird nicht abgeführt, kann aber über die wöchentliche Grüngutsammlung entsorgt werden. In  
Säcken bereitgestelltes Material wird nicht mitgenommen.
 →   Bitte beachten Sie, dass das gehäckselte Material mitgenommen wird und nicht 

zum Eigengebrauch verwendet werden kann.
Nächster Häckseldienst: Dienstag, 26. März 2024 Ihre Bauverwaltung

Anmeldeformular für Häckseldienst vom Dienstag, 27. Februar 2024

Das Häckselgut muss am Dienstag um 07.00 Uhr bereitgestellt werden  
und darf nicht auf dem öffentlichen Areal deponiert werden. 

Jahresvignette Grünabfuhr Bestellung zustellen an: 
(Bitte ankreuzen ¨) Gemeindezentrum Bächliacker
 Bereich Bau 
 Bächliackerstrasse 2
 4402 Frenkendorf 
 bauverwaltung@frenkendorf.ch 
Für das Jahr 2024 ¨

Ich bestelle eine Jahresvignette für 

¨ 140-Liter-Container / CHF 45.00  Bitte beachten Sie, dass ausschliesslich
¨ 240-Liter-Container / CHF 70.00  Normcontainer in den Grössen 140, 240 und
¨ 770-Liter-Container / CHF 200.00  770 Liter zulässig sind. 

Lieferadresse:

Telefon:

E-Mail:

Rechnungs-
adresse (falls 
abweichend):

Ort / Datum: 

Unterschrift: 

mailto:bauverwaltung%40frenkendorf.ch?subject=
mailto:bauverwaltung%40frenkendorf.ch?subject=
mailto:bauverwaltung%40frenkendorf.ch?subject=
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Umweltschutz konkret in Frenkendorf

FrenkendorfUEK 
Frenkendorf

Blumenkistenpatenschaften –  
Wer hilft mit?  

Auf den Strassen in Frenkendorf stehen 22 Blumenkisten (Pflanz-
kübel) zur Verkehrsberuhigung. Davon werden seit dem letzten 
Frühling 9 Kisten von Patinnen und Paten betreut. Die Gemeinde 
sucht nun weitere interessierte Frenkendörferinnen und Fren-
kendörfer, welche die übrigen Blumenkisten zu farbenfrohen 
Wildblumeninseln umgestalten möchten.

Dieses Projekt richtet sich an Hobbygärtnerinnen, Familien mit 
Kindern als kleines Familiengärtchen oder einfach an Personen, 
denen die Biodiversität am Herzen liegt.

Jede einzelne bepflanzte Blumenkiste ist eine kleine Oase, die 
nicht nur die Passanten erfreut, sondern auch ein wichtiger 
Trittstein für Schmetterlinge, Wildbienen, viele andere Insekten 
und für Vögel ist. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen mitzuhelfen, Frenkendorf 
in ein Netz von farbigen und lebendigen Naturinseln zu verwan-
deln und wenn eine Blumenkiste in Ihrer Strasse steht und Sie 
sie, evtl. mit einer anderen Person, mit Ihren Kindern, Schule 
oder Kindergarten, in eine blühende Insel verwandeln und pfle-
gen möchten, melden Sie sich bei der Bauverwaltung unter Tel. 
061 906 10 55 oder via E-Mail sarina.boeller@frenkendorf.ch und 
teilen Ihre Wunsch-Blumenkiste (Strasse mit ungefährer Haus-
nummer) mit. Dort erhalten Sie auch Auskunft über die noch 
verfügbaren Blumenkisten (aktuell: am Anfang der Adlerfeld- 
und Schauenburgerstrasse sowie in der Kirchgasse, dem Hof-
mattweg, der Prattler- und Fasanenstrasse sowie der Kornacker-
strasse). 

Die Patenschaft ist kostenlos. Beratung bezüglich Pflanzenaus-
wahl erteilt Maria Flury (flurygarten@gmail.com) gerne. Herz-
lichen Dank im Voraus, dass Sie zur farbenfrohen Verschöne-
rung Ihres Wohnviertels beitragen. 

Mit fründliche Griöss
Maria Flury

Raupe einer Nelkeneule (Nachtfalter) in einer Blu-
menkiste.
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Veranstaltungskalender  Februar – März 2024 Angaben ohne Gewähr

Datum Beginn Anlass Ort Organisator

Mo., 26. Febr. 2024 20.00–22.00 Uhr Monatsübung Samariterlokal, 
Fasanenstrasse 32

Samariterverein 
Frenkendorf-Füllinsdorf

So., 3. März 2024 10.00–12.00 Uhr 
14.00–17.00 Uhr

Museumsöffnung Ortsmuseum,  
Schulstrasse 10

Verkehrs- und 
Verschönerungsverein 
Frenkendorf

Mo., 4. März 2024 ab 12.30 Uhr Kleine Montagswanderung Treffpunkt: Bahnhof 
Frenkendorf-Füllinsdorf

Ref. Kirchgemeinde 
Frenkendorf-Füllinsdorf

Do., 14. März 2024 14.00–17.00 Uhr Führung durch Sammlung 
Andreas Ernst  
«Antike Uhren» 
Nur für Vereinsmitglieder 
Seniorenverein 
Frenkendorf und 
Umgebung!

Muttenz Seniorenverein Frenkendorf 
und Umgebung

Sa., 16. März 2024 14.30 Uhr Jahresversammlung Saal des Wilden Mann Seniorenverein Frenkendorf 
und Umgebung

Sa., 16. März 2024 20.00 Uhr Unterhaltungskonzert 
«Fantasy»

Saal des Wilden Mann Brass Band Frenkendorf

Mi., 20. März 2024 20.00–22.00 Uhr Monatsübung Samariterlokal, 
Fasanenstrasse 32

Samariterverein 
Frenkendorf-Füllinsdorf

So., 24. März 2024 11.00 Uhr Palmsonntag-Gottesdienst 
mit dem Ostermusical 
«Jetzt ersch rächt»

Ref. Kirche, Friedhofweg 26, 
Füllinsdorf

Ref. Kirchgemeinde 
Frenkendorf-Füllinsdorf

Fr., 29. März 2024 10.00 Uhr Karfreitag-Gottesdienst Kirche St. Margretha, 
Kirchgasse 2

Ref. Kirchgemeinde 
Frenkendorf-Füllinsdorf

So., 31. März 2024 10.00 Uhr Ostersonntag-Gottesdienst Ref. Kirche, Friedhofweg 26, 
Füllinsdorf

Ref. Kirchgemeinde 
Frenkendorf-Füllinsdorf

Die aktuellen Veranstaltungen finden Sie unter www.frenkendorf.ch/veranstaltungen. Ortsansässige Vereine, 
 Firmen und andere Dienstleistungsanbieter erfassen/editieren ihre Veranstaltungen jeweils selbstständig. Alle An-
gaben sind ohne Gewähr. Sollten Sie bei der Erfassung Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat Dienste,  
T elefon 061 906 10 40.

Hauptstrasse 14 • 4133 Pratteln • T 061 827 92 92 • www.schneider-shs.ch 

Badezimmer                       

SpenglereiHeizung

Sanitär

in
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Inserat im Frenkendörfer-Anzeiger 2024 
 
 
 

  

 
 

professionell                                  und preiswert 
 
 

gaertner-martin.ch GmbH 
Ihre Gartenbauer und Gartenpfleger in Frenkendorf 

 

UUnnsseerree  AArrbbeeiitt  =  IIhhrr  GGeewwiinnnn……  
……eeiinn  ggeeppfflleeggtteerr  GGaarrtteenn  ddeerr  FFrreeuuddee  mmaacchhtt  

 

Wir beraten Sie gerne 

061 901 84 27  
info@gaertner-martin.ch /  www.gaertner-martin.ch 

 ins

http://www.frenkendorf.ch/veranstaltungen
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Wichtige Adressen

   Gemeindeverwaltung

Homepage: www.frenkendorf.ch
gemeindeverwaltung@frenkendorf.ch
anzeiger@frenkendorf.ch

Schalteröffnungszeiten
Montag  08.00 –18.30 Uhr (durchgehend)
Dienstag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr
 (nachmittags geschlossen)
Telefonbedienzeiten
Montag 08.00 –18.30 Uhr (durchgehend)
Dienstag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr und 
 13.30 –16.30 Uhr

Die Schalter des Sozialdienstes sind wie folgt ge öffnet:
Montag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr
Telefonbedienzeiten
Montag bis Freitag 08.00 –12.00 Uhr und
 13.30 –16.30 Uhr

Besprechungstermine ausserhalb der regulären Öff-
nungszeiten sind auf Voranmeldung möglich (Tel. 
061 906 10 10).

Sprechstunde des Gemeindepräsidenten
Die Sprechstunden mit Gemeindepräsident Roger 
Gradl finden montags von 17.00  bis 18.00 Uhr statt.

Gerne können Sie unangemeldet vorbeikommen 
oder direkt per Mail roger.gradl@frenkendorf.ch 
einen Termin (auch an einem anderen Wochentag) 
vereinbaren.

Telefon und Fax
Allgemeine Auskünfte 061 906 10 10
 Fax 061 906 10 19
AHV-Gemeindezweigstelle 061 906 10 10
Bereich Bau 061 906 10 50
 Fax 061 906 10 59 

Fachstelle Umwelt, Energie und Abfall 061 906 10 55

Bestattungsamt 061 906 10 10
Einwohnerdienste 061 906 10 10
einwohnerdienste@frenkendorf.ch Fax 061 906 10 19 
 
Bereich Finanzen 061 906 10 30
 Fax 061 906 10 39 

Gemeindepolizei 061 906 10 13
Objektwesen (Kataster) 061 906 10 43
kataster@frenkendorf.ch
Sekretariat Gemeindeverwalter 061 906 10 42
 Fax 061 906 10 19
 
Sozialdienst 061 906 10 60
 Fax 061 906 10 39
Steuern 061 906 10 20

Feuerwehr Notruf 112

Sektionschef 
(Kreiskommando Liestal) 061 552 72 72

Pilzkontrollstelle
nach telefonischer Vereinbarung:
Frau Catherine Müller, Füllinsdorf 061 901 66 33

076 412 08 11
Herr Christoph Giertz, Frenkendorf 079 687 78 46 

Zivilschutzstelle Altenberg, 
Frenkendorf 061 906 10 46

Zivilstandsamt BL Arlesheim
zuständig für die Einwohner- und 061 552 45 00
Bürgergemeinde Frenkendorf Fax 061 552 45 01

SPITEX Regio Liestal 
Hammerstrasse 49, 4410 Liestal 061 926 60 90
www.spitex-regio-liestal.ch Fax 061 926 60 91
info@spitexrl.ch 

Telefonsprechzeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 11.00 Uhr
und 14.00 bis 16.00 Uhr
übrige Zeit Telefonbeantworter

Spitex à la carte 061 921 07 00

Alters und Pflegeheime

dahay AG
Eben-Ezer-Weg 50, 4402 Frenkendorf 061 906 19 00

Seniorenzentrum Schönthal
Parkstrasse 9, 4414 Füllinsdorf 061 905 15 00

FAZ Familienzentrum Treffpunkt
Bahnhofstrasse 16 077 405 21 57
www.faz-treffpunkt.ch 
info@faz-treffpunkt.ch

Mittagstisch/Tagesbetreuung 
(Kindergarten/Primarschule)
Leitung 079 750 90 04
betreuung@frenkendorf.ch

Mittagstisch Sekundarschule
Sekretariat Sekundarschule 
info@sekfrenkendorf.ch

Mütter und Väterberatung
Telefonische Auskunft und Beratung 079 872 62 06
Montag bis Freitag 8.00 bis 10.00 Uhr

SOSFahrdienst 079 863 65 49 

Schulsozialdienst
Kindergarten- und Primarschulstufe 079 324 28 81
Sekundarstufe I 079 643 01 11

Musikschule
musikschule@rm-liestal.ch 061 927 91 45
www.rm-liestal.ch

Tagesfamilien
Oberes Baselbiet 
Rathausstrasse 49, 4410 Liestal 061 902 00 40
www.vtob.ch, info@vtob.ch

Robinsonspielplatz 
Hülftenmätteli 
www.frenkendorf.ch/robi 079 860 56 28

http://www.frenkendorf.ch
mailto:gemeindeverwaltung@frenkendorf.ch
mailto:anzeiger@frenkendorf.ch
mailto:roger.gradl%40frenkendorf.ch%20?subject=
mailto:einwohnerdienste%40frenkendorf.ch?subject=
mailto:kataster%40frenkendorf.ch?subject=
https://www.spitex-regio-liestal.ch
mailto:info%40spitexrl.ch?subject=
https://www.faz-treffpunkt.ch
mailto:info%40faz-treffpunkt.ch?subject=
mailto:betreuung%40frenkendorf.ch?subject=
mailto:info%40sekfrenkendorf.ch?subject=
mailto:musikschule%40rm-liestal.ch?subject=
https://www.rm-liestal.ch
https://www.vtob.ch
mailto:info%40vtob.ch?subject=
https://www.frenkendorf.ch/robi
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ervicesS
Kürsteiner

Bächliackerstrasse 2
4402 Frenkendorf

Die massgeschneiderte Antwort 
auf Ihre Informatik- und Telefonie-Fragen 

061 901 93 00
www.itsk.ch

IT Services Kürsteiner GmbH

 

KMU FrenkendorfFüllinsdorf

Für alle Inserate 
im Anzeiger Frenkendorf:

Bitte rufen Sie uns an  
oder schreiben Sie uns!

Telefon: 
061 976 10 77

E-Mail: 
fa-inserate@schaubmedien.ch

Für alle Inserate 
im Anzeiger Frenkendorf:

Bitte rufen Sie uns an  
oder schreiben Sie uns!

Telefon: 
061 976 10 77

E-Mail: 
fa-inserate@schaubmedien.ch

THINKshop.ch
Direktverkauf in Frenkendorf
Parkstrasse 6 · gegenüber ALDI

Tinte & Toner
für Ihren Drucker

•  Neubau 
•  Umbau 
•  Renovationen
•  Stuckaturen
 061 901 47 43
www.hjpeter-gipser.ch

H.J. PETER AG
Gipsergeschäft
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Gut bedient, besser beraten! 
www.kmu-frenkendorf.ch

Stephan Amstutz
Versicherungs-/Vorsorgeberater 

Generalagentur Baselland
T 058 280 35 41, M 076 376 13 29
stephan.amstutz@helvetia.ch

VM_ADM_INS_KLINS_GA-Baselland_64x83mm_d_22-12.indd   1VM_ADM_INS_KLINS_GA-Baselland_64x83mm_d_22-12.indd   1 13.12.22   09:1913.12.22   09:19

 

KMU FrenkendorfFüllinsdorf

Güterstrasse 10 |  4402 Frenkendorf
Fon 061 901 26 26 |  Fax 061 901 26 66
www.elektro-naegelin.ch

Elektro Naegelin AG bietet von der 
Planung bis zur Ausführung sämtliche 
Elektroinstallationen in Neu- und 
Umbauten sowie Service und Unterhalt an.

Draussen geniessen! Auch bei leichtem Regen oder zu viel Sonnen-
schein. 

V. Proietto GmbH STOREN und mehr…
Seit 23 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Innen- und Aussen-
beschattungen.
Wir reparieren alle Marken von Lamellenstoren und Rollläden und 
garantieren Ihnen, falls die Store reparierbar ist bei uns im Hause, 
dass die Store innerhalb von 5 Tagen wieder bei Ihnen hängt! 
Mücken und Ungeziefer bleiben dank unseren massgefertigten
Insektenschützen draussen.  
Falls es einen Sommerregen gibt, sitzen Sie unter unseren schönen 
Pergolas und Pavillons im Trockenen. Nach wie vor setzen wir auf 
hochwertige Schweizer Produkte.
Keine Lust mehr aufs Abschleifen bei Holzrollläden? Gerne beraten 
wir Sie für die pflegeleichte Variante aus Aluminium. 
Schöne, dekorative, massgefertigte Plissees machen jeden Raum 
gleich wohnlicher und bieten Diskretion. 
Wir rüsten Ihre Storen fachgerecht auf Funkbetrieb um. 
Wir freuen uns auf einen Besuch von Ihnen an der Rheinstrasse 22 
in Füllinsdorf.

V. Proietto GmbH
Rheinstrasse 22 Füllinsdorf, 061 901 91 38
info@vproietto.ch www.vproietto.ch
15% Frühjahrs-Rabatt bis Ende April 2024

Frühjahrs-Rabatt 15%  bis Ende April 2024
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Bürgergemeinde

Öffnungszeiten / Telefon bedienung 
Montag  14.00 bis 18.00 Uhr

Sprechstunde des Bürgergemeindepräsidenten
Montag 17.00 bis 18.00 Uhr, nach Vereinbarung

Adresse Bürgergemeinde Frenkendorf Telefon 061 901 34 49
 Hauptstrasse 2 info@bg-frenkendorf.ch
 4402 Frenkendorf www.bg-frenkendorf.ch

Bürgergemeinde 
Frenkendorf

Bürgergemeinde
4402 Frenkendorf

Gabholz ab Wald für Ortsbürger:

(Bitte bestellen bis spätestens 30. April 2024)

Bestellungen direkt via Bestellformular auf 
unserer Website www.bg-frenkendorf.ch
oder

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel.-Nr.:

Datum:

Unterschrift:

2 Ster Mischholz Fr. 115.00

*NEU* Zukünftig werden die  
Gabholzbestellungen ab Herbst bis Ende 
Jahr aufgenommen.

Einladung zur  
Wald und RüttiPutzete 2024
Seit vielen Jahren nehmen freiwillige Fren-
kendörferinnen und Frenkendörfer Einwohne-
rinnen und Einwohner an der Wald- und Rütti-
Putzete teil. Die einen räumen einen Waldteil 
von Schlagresten, die anderen lesen das von 
der Obstbaumpflege geschnittene Astgut zu-
sammen, damit die Bauern im Frühling ohne 
Probleme die Wiesen mähen können. Im An-
schluss sind alle Helferinnen und Helfer zu 
einem feinen Mittagessen eingeladen. Natür-
lich gibt es am Morgen auch ein gutes Znüni. 
Wir freuen uns auch, dass 2024 wieder zahl-
reiche kleine und grosse Helferinnen und Hel-
fer dabei sind und ihren Teil zum Wohle der 
Natur leisten.

Datum: Samstag, 23. März 2024
Besammlung: 08.00 Uhr auf dem Dorfplatz
Kleidung:  gutes Schuhwerk,  

Gartenhandschuhe, Kleider 
der Witterung angepasst.

Die Wald- und Rütti-Putzete findet bei jedem 
Wetter statt und dauert bis ca. 15.00 Uhr. 

Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns!

 Der Bürgerrat 
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Bürgergemeinde

Bürgergemeinde
4402 Frenkendorf

BrennholzBestellung

Vorname/Name

Adresse

Telefon

Datum

Unterschrift

Angebot Kosten 
Anzahl

____ Buchenspältern 1 m  140.00/Ster

____ Schnitt 50 cm  190.00/Ster

____ Schnitt 33 cm 200.00/Ster

____ Schnitt 25 cm  220.00/Ster

____ Cheminéeholz 33 cm  20.00/Bund

____ Cheminéeholz 25 cm 19.00/Bund

____ Anfeuerholz  18.00/Karton

____ *Spaltstock  36.00/Stk.
*Nur auf Bestellung

Die Hauslieferung wird mit Fr. 25.00 verrechnet

Gewünschter Liefertermin: 

Grün ab Wald  
(ab 1. Februar bis 30. April)
 
Anzahl Kosten
____ Mischholz Spältern 1 m 105.00/Ster
   
Brennholz bestellen können Sie per Post, direkt auf 
unserer Website, www.bg-frenkendorf.ch oder tele-
fonisch bei Willi Martin, 079 798 67 95.

ObstbaumVermietung 2024
Die Serie an milden Wintern führt dazu, dass 
auch 2024 mit einem starken Befall der Kirsch-
bäume durch die Kirschessigfliege zu rechnen 
ist. 
Allenfalls können bei den ganz frühen Sorten 
noch gesunde Früchte geerntet werden, doch 
müssen diese direkt nach dem Reifen in meh-
reren Durchgängen gepflückt werden. 
Angesichts dieser Situation verzichtet die Bür-
gergemeinde auf die weitere Vermietung der 
Kirschbäume und wird auch auslaufende Miet-
verhältnisse nur dann verlängern, wenn dies 
von den Mietern ausdrücklich gewünscht wird.
Auch wird 2024 seitens der Bürgergemeinde 
auf eine spezielle Kennzeichnung der vermie-
teten Bäume verzichtet.

Anfragen betreffend Baummiete richten Sie am 
besten per Mail an info@bg-frenkendorf.ch

Weitere Auskünfte:
Tel. 061 901 34 49 (Montag 14.00 – 18.00 Uhr)

Unterhaltungskonzert
«Fantasy»
16. März 2024, 20 Uhr

Mit unserem Unterhal-
tungskonzert vom 16. März 
2024 steht einer unserer 
wichtigsten musikalischen 
Anlässe bevor. Wir freuen 
uns, Sie mit einem inte-
ressanten Projekt zu über-
raschen und einen Beitrag 

zum kulturellen Leben von Frenkendorf zu leis-
ten. 
Zusammen mit unserem Dirigenten Marcel 
Bossert möchten wir Sie in fantastische Wel-
ten entführen. Dort treffen Sie auf mystische 
Wesen wie Drachen, Elfen und Sternenwande-
rer. An unserem Konzertabend unter dem 
Motto «Fantasy» zaubern wir Ihnen viele be-
kannte Melodien und musikalische Highlights 
auf die Bühne.
Wir laden Sie ein, an unserem Unterhaltungs-
konzert im Saal zum Wilden Mann dabei zu 
sein und ein unterhaltsames und abwechs-
lungsreiches Programm zu geniessen!

 Ihre Brass Band Frenkendorf

Ticketvorverkauf ab 2. März 2024 
auf www.bbfrenkendorf.ch
Erwachsene Fr. 15.– / Kinder Fr. 10.–

http://www.bg-frenkendorf.ch
mailto:info%40bg-frenkendorf.ch?subject=
http://www.bbfrenkendorf.ch
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Vereine

Der Samariterverein bietet individuelle Sanitätsdienste für jeden Anlass an und engagiert sich als First-Responder. Zudem 
wirken wir bei der Organisation der lokalen Blutspendenaktionen mit. Unser Kursangebot beinhaltet Kurse «Notfälle bei 
Kleinkindern» und Erste-Hilfe «BLS-AED-SRC Komplett Guidelines 2021».

Kennen Sie sich aus in Erster-Hilfe? Bei Herzinfarkt / Schlaganfall zählt jede Minute – wissen Sie, was zu tun ist?  
Können Sie im Notfall einen Defibrillator anwenden?
In unseren Erste-Hilfe-Kursen bringen wir Sie auf den neuesten Stand, damit auch Sie Erste Hilfe leisten können  
und somit Leben retten.
Die Standorte der von uns gesponserten Defibrillatoren wurden kürzlich publiziert, wir unterstützen Sie gerne 
dabei, die Anwendung der Geräte zu erlernen.
Kursbesucher jeden Alters sind willkommen – es ist nie zu spät Erste Hilfe zu lernen!

Details zu den Kursen/Anmeldung, Anfragen für Sanitätsdienste unter: www.samariter-ff.ch

Unsere nächsten Veranstaltungen/Kurse:

Wir würden uns freuen, Sie als Mitglied/ Besucher bei uns begrüssen zu dürfen. Weitere Infos unter www.samariter-ff.ch

 
                  Samariterverein Frenkendorf-Füllinsdorf 
 

 

 
 

 

 

15./16.März 2024 Samariterverein Frenkendorf-Füllinsdorf Nothilfe bei Kleinkindern
  Samariterlokal, Fasanenstrasse 32, Frenkendorf
  1. Teil 15.03.2024 19:00 – 22:00
  2. Teil 16.03.2024   9:00 – 12:00

22.März 2024 Samariterverein Frenkendorf-Füllinsdorf Generalversammlung
  19.00, Restaurant Central, Frenkendorf

20. April 2024 Samariterverein Frenkendorf-Füllinsdorf Erste-Hilfe-Kurs:
9.00 – 12.00  BLS-AED-SRC Komplett Guidelines 2021
  Samariterlokal, Fasanenstrasse 32, Frenkendorf

ins

Frühjahrs-Rabatt 15%  bis Ende April 2024

Frühjahrs-Rabatt 15%  bis Ende April 2024

Frühjahrs-Rabatt 15%  bis Ende April 2024

ins

Reflexzonentherapie am Fuss nach 
Hanne Marquardt für Kinder und Erwachsene

Termine nach telefonischer Vereinbarung

Inge Graf-Zorell, Therapeutin RZF
Bahnhofstrasse 39, 4402 Frenkendorf, 079 359 34 55

gesundheitszentrum-frenkendorf.ch | info@gesundheitszentrum-frenkendorf.ch

http://www.samariter-ff.ch
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Vereine

TAG
TÜRE

OFFENENDER

Samstag, 16. März 2024
10-13 Uhr
Kasernenstrasse 68a, 4410 Liestal
Instrumente ausprobieren, Schnupper-
stunden buchen, Live-Konzerte erleben

Keine Parkplätze an der Musikschule vorhanden.

Regionale Musikschule Liestal

60 Jahre
2024
RML

Mittwoch, 15. Mai 2024,  
17.00 Uhr, im Martinshof, 
ref. Kirchgemeindesaal,  
Rosengasse 1, Liestal

Spitex Regio Liestal 
www.spitex-regio-liestal.ch 
Telefon 061 926 60 90

Vorankündigung
Mitgliederversammlung

Seit 46 Jahren
Ortsmuseum in der ehemaligen  

Arztvilla der Familie Meyer

Der Posamenterstuhl webt  
ratternd das Frenkendörfer Wäppli.  

Die alte Telefonzentrale des Zivilschutzes 
verbindet wieder. Die Fotos des abgerissenen 

Trottenguts regen zum Nachdenken an. 
Eintauchen in das Leben vor 100 Jahren: 

kochen, waschen, schlafen, arbeiten. 

Wunderschöne Baselbieter Trachten.  
Blättern und lesen in den «Schweizer 

Illustrierten» aus den Kriegsjahren 1939 – 1945 
zeigen auf…nichts aus der Geschichte gelernt!

Rundgang um die Schauenburgflue  
mit Funden aus den Ruinen
Neu und Alt Schauenburg –

Verweilen in den Vereinsecken  
auf dem Estrich.

Erinnerungen im Gewölbekeller  
an die «Bourbon Street Jazzband»

und an abgerissene Häuser in Frenkendorf.

10 – 12 Uhr mit Apéro
14 – 17 Uhr zu Kaffee und Kuchen

Eintritt frei
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Verkehrs- und Verschönerungsverein Frenkendorf

Ortsmuseum Frenkendorf
Sonntag, 3. März 2024

Verkehrs- und 
Verschönerungsverein Frenkendorf
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Parteien

EVP BL fasst zwei NeinParolen 

NEIN – zur 13. AHV-Rente

NEIN – zur Renteninitiative

Die Idee für eine 13. AHV-Rente ist vielen von 
uns sympathisch – nicht zuletzt, weil wir das 
Anliegen dahinter ungeteilt unterstützen: Alle 
Menschen sollen in Würde und ohne Sorge 
um ihr finanzielles Auskommen alt werden 
können.

Wir müssen Altersarmut in der Schweiz wo 
immer möglich verhindern. Doch genau dafür 
ist die 13. AHV-Rente das falsche Mittel.

Evangelische Volkspartei
Kanton Baselland

Sie verteilt die zusätzlichen Milliarden mit 
der Giesskanne an alle, statt an diejenigen, 
die es wirklich brauchen. Eine geschiedene 
Hausfrau, die sich 20 Jahre um die Kinder 
 gekümmert hat, erhält viel weniger als ein 
ehemaliger Grossverdiener. Um Altersarmut 
wirklich effektiv zu bekämpfen, ist das keine 
Lösung.

Deshalb haben wir bei aller Sympathie für 
das Anliegen schliesslich die Nein-Parole zur 
13. AHV-Rente beschlossen – ebenso zur Ren-
teninitiative der Jungfreisinnigen. Diese will 
einen unsozialen Automatismus zur Erhöhung 
der Renten in der Verfassung festschreiben.



23

Parteien

Bisher
Bisher

In den Gemeinderat Frenkendorf

Für Herausforderungen finden wir Lösungen.

Christoph Widmer Roger Gradl Markus Kraft

www.fdp-frenkendorf.ch

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
Noch bis zum Sonntag, 3. März, 12.00 Uhr, 
können Sie Ihre Vertreterinnen und Vertreter 
in Gemeinderat und Gemeindekommission 
für die nächsten 4 Jahre bestimmen.
Unsere Bisherigen, Gemeindepräsident Roger 
Gradl, Gemeinderat Christoph Widmer und 
auch unser neuer Kandidat Markus Kraft sind 
Teamplayer, die sachlich diskutieren, andere 
Meinungen akzeptieren und gemeinsam mit 
dem Gemeinderatskollegium bestmögliche 
und tragfähige Lösungen für unser Dorf fin-
den. Sie verdienen – zusammen mit Philippe 
Kerker und den weiteren Gemeinderatskandi-
datinnen und -kandidaten – eine ehrenvolle 
Wahl.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Gemeindekommission (Liste 1 – siehe Inserat) 
stehen für Ideen, Tatendrang und den Willen, 
die Zukunft als Chance zu nutzen und gemein-
same Ziele für unser Dorf zu erreichen. 

Gemeinsam bringen wir Frenkendorf weiter 
– zuverlässig liberal, heute und morgen. Für 
Frenkendorf – fürs Baselbiet! Danke für Ihre 
Unterstützung und Ihre Stimmen.

Nicht zögern, nicht lange quälen – jetzt Liste 
1 plus Gradl, Widmer und Kraft wählen!

Vielen Dank für Ihre Stimmen.

www.fdp-frenkendorf.ch

Für alle Inserate im Anzeiger Frenkendorf:

061 976 10 77 oder
fa-inserate@schaubmedien.ch

http://www.fdp-frenkendorf.ch
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Parteien

 

 
 
Wahl des Gemeindepräsidenten/der Gemeindepräsidentin 
 

In Frenkendorf kann gemäss Gemeindeordnung das Präsidium nicht in 
stiller Wahl gewählt werden. Die FDP Frenkendorf hat an ihrer 
Parteiversammlung zuhanden der Generalversammlung einstimmig den 
bisherigen Amtsinhaber Roger Gradl als Kandidaten für die Wahl zum 
Gemeindepräsidenten nominiert. Er ist seit 12 Jahren Mitglied des 
Gemeinderates, davon 4 Jahre als Präsident. Er kennt unser Dorf 
bestens, ist über alle Parteigrenzen hinweg exzellent vernetzt und hat 
pausenlos ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Bevölkerung. Mit 
seinem Engagement und seiner Erfahrung ist er die richtige Person um in 
Frenkendorf weiterhin Bewährtes zu bewahren und Neues anzupacken. 

Wir sind überzeugt, dass Roger Gradl als Gemeindepräsident weiterhin einen wertvollen 
Beitrag für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung unseres Dorfes leisten kann und wird. 
Er ist der einzige Gemeinderat der offiziell kandidiert und verdient eine ehrenvolle 
Wiederwahl. Besten Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Stimme. 
 
Abstimmungsempfehlungen für die weiteren Urnengänge vom 27. September  
 
Eidgenössische Vorlagen:  
 
Thema FDP Parole 
Volksinitiative Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative) NEIN 
Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz 
wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) JA 

Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) 
(Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) JA 

Änderung des Erwerbsersatzgesetzes, (Vaterschaftsurlaub) NEIN 
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge JA 
 
Kantonale Vorlagen:  
 
Thema FDP Parole 
Gesetzesinitiative zum Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes  JA 
 
Möchten Sie die FDP-Politik aktiv mitgestalten?  
Werden Sie Mitglied bei der FDP! Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
 
Ihre FDP Frenkendorf 
 
www.fdp-frenkendorf.ch   /   www.fdp-bl.ch   / www.fdp.ch 

Abstimmungsempfehlungen für die Urnengänge vom 3. März 2024  

Eidgenössische Vorlagen:  

Thema FDP Parole
«Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)
Die veränderte Demografie erfordert eine Anpassung des Rentenalters. Nur die  
Verknüpfung des Rentenalters mit der Lebenserwartung sorgt für eine nachhaltig 
finanzierte AHV. Alle Generationen müssen gemeinsam für den Erhalt unserer 
Altersvorsorge anpacken. Die Erhöhung des Referenzalters ist die einzige Lösung 
zur Sanierung der AHV, ohne den Wohlstand in der Schweiz zu verringern. 

Thema FDP Parole
Initiative für eine 13. AHVRente
Die AHV droht durch diese äusserst verlockend tönende Initiative komplett zu ent-
gleisen. Sie schröpft insbesondere den Mittelstand durch nicht endende höhere 
Mehrwertsteuern und Lohnabzüge und führt beim Bund zu einem Leistungsabbau 
in Milliardenhöhe. Dass alle Rentnerinnen und Rentner unabhängig von ihrer Fi-
nanzlage mit der Giesskanne mehr Geld bekommen, ist unsozial und hat mit ge-
zielte, Unterstützung nichts zu tun. Wenn alle immer mehr fordern und darauf set-
zen, dass andere bezahlen, gefährdet das am Ende unser gesamtes Staatswesen!

www.fdp-frenkendorf.ch / www.fdp-bl.ch / www.fdp.ch

JA

NEIN

in den Gemeinderat 

Philipp 

Kerker 
1977 

Verkaufsleiter 
im Amt seit 1.1.2020 
D_epartement Einwohnerdienste und 
Sicherheit 

Sektion 
Frenkendorf- Füllinsdorf 

Sascha 

Zimmermann 
1979 

Unternehmer/ Mitglied 
der Geschäftsleitung 

Stefan 

Müller 
1988 

Landwirt 

Karl 

Müller 
1988 

Landmaschinenmecha
niker/ Werkstattleiter 

Adrian 

Koessler 
1968 

Vorsorgeberater / Kassier 
SVP Frenkendorf 

Jean-Pierre 

Hirt 
1969 

Selbstständig / Mitglied 
Sek Schulrat und UEK 

Patrick 

Dischner 
1972 

Wagenführer BVB / RFS 
Altenberg, Dienstchef 
Gesundheit 

Thomas 

Ryser 
1974 

Leitung Kundendienst & 
Projekte / Feuerwehr 
Offizier 

https://www.fdp-frenkendorf.ch
https://www.fdp-bl.ch
https://www.fdp.ch
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Roger Andris Daniel Buser

Bisher Bisher

Roy Gradl Markus Schlageter

Bisher Bisher

Sandro CoccoCagri Aslan

Markus Comment Marisa Fässler

Dieter Jeker Michelle Weyermann

Liste 1 in die
Gemeindekommission
Wir setzen uns für Frenkendorf ein.

3. März 2024 www.fdp-frenkendorf.ch

Wahlen und Abstimmungen  
vom 3. März 2024
Die Wahl-/Abstimmungscouverts sind einge-
troffen. Bitte denken Sie daran, Ihre Stimme 
rechtzeitig per Post oder in den Briefkasten der 
Gemeindeverwaltung abzugeben oder am 
Sonntag, 3. März, an die Urne zu kommen.

Wir empfehlen Ihnen für die Gemeindewahlen 
unseren bisherigen Gemeinderat resp. unsere 
Gemeinderätinnen Urs Kaufmann, Doris Capaul 
und Mirjam Würth zur Wiederwahl und für die 
Gemeindekommission unsere Liste 2. 

Zusätzlich zu den Gemeindewahlen müssen wir 
über zwei AHV-Initiativen abstimmen. Unsere 
Empfehlung lautet wie folgt:

JA  zur Volksinitiative «Für ein besseres Le-
ben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-
Rente)»

NEIN  zur Volksinitiative «Für eine sichere und 
nachhaltige Altersvorsorge (Rentenini-
tiative)»

in
s

Wir leisten Ihnen Gesellschaft 
Wir leisten gerne Gesellschaft und wissen wie wichtig der Austausch 
ist. Unser erfahrenes Spitex-Personal begleitet ganz individuell 
stundenweise oder auch länger.

Kontaktieren Sie uns:
Renate Fluri 
Telefon: 061 921 07 00
info@spitex-alacarte.ch
www.spitex-alacarte.ch

Spitex à la carte
Für mehr Vitamine im Alter.
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Urs Kaufmann, Mirjam Würth  
und Doris Capaul
wieder in den Gemeinderat

FÜR EIN SOZIALES FRENKENDORF.

SP
LISTE 2 WIR

ERGREIFEN
PARTEI.

Béatrice Wolf
bisher

Christine Boog

Shkendije
Dervishi Andreas Zogg

Caroline 
Fawer-Wasser

Markus 
Wälterlin

Tabea 
Opferkuch

Thomas 
Wetzel

Ronja Jansen
bisher

Nils Jocher
bisher

Urs Roth
bisherMartin 

Madörin
bisher Rosmarie

Ulmer Buser
bisher

IN DIE GEMEINDEKOMMISSION
Am 3. März 2024

KAUFMANN
URS BISHER

DORIS

CAPAUL 
BISHER

MIRJAM

WÜRTH
BISHER

WIR
ERGREIFEN
PARTEI.

wieder in den Gemeinderat
3. März 2024

FÜR EIN SOZIALES FRENKENDORF.

Parteien
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von und mit Michael Herrmann, mit Andrea 
Kutzarow.
Mittwoch 27. März, 19 – 21 Uhr: Kirche Füllins-
dorf: Bible Art Journaling zu Psalm 22 mit 
Steffi Frey und Andrea Kutzarow.
Karfreitag 29. März, 10 Uhr: Kirche Frenken-
dorf: «Wenn die Engel weinen». Gottesdienst 
mit Abendmahl mit Lektor Peter Weber und 
Andrea Kutzarow.
Ostersonntag, 31. März, 10 Uhr: Kirche Füllins-
dorf: Gottesdienst mit Abendmahl mit Peter 
Leuenberger und Lektor Thomas Schweizer. 
Anschliessend Oster-Apéro.

GEMEINDELEBEN
Kindergottesdienst. Für 2.- bis 6.-Kläss-
ler:innen, Freitag, 1./8. März, 15.30 – 16.45 Uhr, 
Kirche Frenkendorf, mit Barbara Jansen. 
Musicaltreff. Für 1.- bis 6.-Klässler:innen, 
Freitag, 1./8. März, 15.30 – 17.00 Uhr, im UZ 
Kirche Füllinsdorf, mit Andrea Kutzarow.
Kidstreff. Für 1.- bis 6.-Klässler:innen, Mitt-
woch, 28. Februar u. 6./13. März, 13.30–16.30 
Uhr im Elehuus, mit Manuel Kleger. 
Seniorenmittagstische
Dienstags, 12 Uhr, im UG, Kirche Füllinsdorf
Donnerstags, 12 Uhr, im KGH Kirchacker, Fren-
kendorf

Kleine Montagswanderung: Allschwil –  
Herzogenmatten – Binningen
4. März 2024. Achtung: frühere 
Abfahrtszeit als gewohnt!
Wir wollen wieder einmal im Unterbaselbiet 
unterwegs sein. Die ausgewählten Wege sind 

Sekretariat: ist vorübergehend nur reduziert besetzt.
Andrea Bretschneider Tel. 061 903 04 25
Mühlerainstrasse 30, Füllinsdorf
E-Mail: sekretariat@ref-fre-fue.ch
www.ref-fre-fue.ch
Pfrn. Andrea Kutzarow Tel. 061 901 49 49
Pfr. Andreas Marti Tel. 078 895 80 91
Manuel Kleger, Jugendarbeit Tel. 077 408 35 01
Amrei Ebinger, Sigristin Frenkendorf Tel. 061 901 39 72
Caroline Winkler, Sigristin Füllinsdorf Tel. 061 901 14 12

Pfarrer Peter Leuenberger ist bis auf Weiteres krankge-
schrieben und wird durch Pfarrer Andreas Marti vertreten.

GOTTESDIENSTE 
Sonntag, 25. Februar
10 Uhr, Kirche Füllinsdorf, mit Pfarrerin Mirjam 
Wagner und Lektor Peter Weber.
Sonntag, 3. März
10 Uhr, Kirche Frenkendorf, mit Pfarrer Andreas 
Marti und Lektor Thomas Schweizer.
Sonntag, 10. März
10 Uhr, Kirche Füllinsdorf, mit Pfarrerin Andrea 
Kutzarow und Lektorin Eveline Egloff.

Leidenschaftlich hoffend durch  
die Karwoche
Sonntag 24. März, 11 Uhr: Kirche Füllinsdorf: 
Passionsmusical: «Jetzt erscht rächt» von und 
mit Michael Herrmann und Andrea Kutzarow 
mit einem Bericht aus Varna, mit Apéro.
Montag 25. März,19.00 – 20.30 Uhr: Kirche Fül-
linsdorf: Gebet in Bewegung, angeleitet durch 
Nathalie Frossard (Bewegungs-Atelier Fren-
kendorf) und Andrea Kutzarow. Bitte eine Matte 
für die Stille und bequeme Kleidung zum freien 
Bewegen mitbringen.
Dienstag 26. März, 19.00 – 19.45 Uhr: Kirche 
Frenkendorf: Passionsandacht mit Orgelmusik 

Ref. Kirche FrenkendorfFüllinsdorf

Hungertuch 2024

mailto:sekretariat%40ref-fre-fue.ch?subject=
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Aktionstag Samstag, 16. März 2024: 
Suppe und Rosen

Rosenverkauf von 10.00 bis 11.30 Uhr auf dem 
Dorfplatz Frenkendorf, Bahnhof, Coop und in 
der Migros-Passage in Füllinsdorf. Suppentag 
ab 11.45 im Pfarreizentrum Dreikönig.

Gemeindereise  
vom 19. bis 24. Oktober 2024:  
Märchenhaftes Bayern – zwischen  
Romantischer Strasse und Altmühltal

Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine 
Gemeindereise geplant. Sie führt uns der Do-
nau entlang ins Altmühltal. Hier gibt es viel zu 
entdecken: einstmals freie Reichsstädte wie 
Nördlingen und Weissenburg, fürstliche Resi-
denzen wie Neuburg und Eichstätt, jahrmillio-
nenalte Fossilien in Sonthofen, Funde aus den 
römischen Limes-Lagern und mittelalterliche 
Stadtensembles. Wir fahren mit einem beque-
men Reisebus durch reizvolle Landschaften 
der Schwäbischen und Fränkischen Alb. Wir 
übernachten in einem Hotel in Eichstätt. Wir 
haben auch Zeit für persönliche  Gespräche 
und Begegnungen. Reiseleitung: Reiner Jan-
sen und Uwe Zenner.
Alles Weitere erfahren Sie aus dem Prospekt, 
der in den Kirchen aufliegt. Programme kön-
nen bei mir bezogen werden: Reiner Jansen, 
Pfarrer i.R.; Telefon: 061 901 20 62; 
E-Mail: reinerjansen@bluewin.ch

AMTSHANDLUNGEN

Wir haben Abschied genommen von
Theodor Herzog, 1935, in Frenkendorf
Katharina Schwarz-Martin, 1940,  
in Frenkendorf

gut begehbar; meist ist es eben, manchmal 
leicht ansteigend und zum Schluss geht’s 
bergab. 
Treffpunkt Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf 
um ca. 12.30 h; Fahrt mit der S3 um 12.41 h 
nach Basel, mit dem Bus Nr. 50 und 6er-Tram 
nach Allschwil Dorf; 3 Zonen (auch für den 
Rückweg).
Die abwechslungsreiche Strecke ab Allschwil 
durch Feld und Wald von ca. 6,5 km sollte in 
2 Stunden zurückgelegt werden können, so- 
dass wir um ca. 15.30 h in der Pizzeria Bijou in 
Binningen gemütlich einkehren können. Ja, 
hier könnte auch eine Pizza gegessen werden. 
Ab der nahe gelegenen Haltestelle Bottmin-
germühle fährt das Tram Nr. 10 alle 7 Minuten 
zum Bahnhof SBB Basel (Fahrzeit 22 Min.) und 
immer .01 und .31 fährt die S3 nach Frenken-
dorf/Füllinsdorf. 
Schön, wenn wir mit einer tollen Gruppe die-
sen Nachmittag verbringen können; wir freuen 
uns darauf. Lotti und Monika
Nächste Montagswanderung: 8. April.

Mittagstisch Helfer/in 

Damit wir weiterhin sicher unsere Seniorin-
nen und Senioren am Mittagstisch verwöhnen 
können, benötigen wir als Ergänzung zum 
Team eine Person, die uns ab und zu am Diens-
tag per sofort dabei unterstützt. Wenn Sie sich 
angesprochen fühlen und gern auch einmal 
selbst ein Menü organisieren würden, erwar-
ten wir gern Ihren Anruf unter der Telefon-
nummer 061 902 01 71, Frau Jenni. Wir freuen 
uns auf Verstärkung. 

mailto:reinerjansen%40bluewin.ch?subject=
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Jörg Suter, 1947, in Füllinsdorf
Heinz Berger, 1943, in Füllinsdorf
Annette Schwarz 1970, in Frenkendorf
Erich Näf, 1947, in Füllinsdorf
Lilly Ruff, 1946 in Füllinsdorf

Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich 
nicht. Psalm 118, 6

Gemeinsame Mitteilungen
für beide Kirchgemeinden

Ökumenische Feier, 15.15 Uhr,  
im Seniorenzentrum dahay 
Mittwoch 28. Februar: M. Wagner
Mittwoch 6. März: A. Kutzarow
Mittwoch 13. März: M. Klee

Ökumenische Feier, 16.45 Uhr,  
im Seniorenzentrum Schönthal
Mittwoch 28. Februar: M. Wagner
Mittwoch 6. März: A. Kutzarow
Mittwoch 13. März: M. Klee

 
Was tun, wenn jemand stirbt? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ein Todesfall ist für uns alle eine ausserordentliche und schmerzli-
che Situation. Zur Trauer gesellt sich oft eine gewisse Hilflosigkeit. 
Dieses kleine Merkblatt soll Ihnen dabei helfen, sich bei einem To-
desfall in Ihrer Familie bezüglich der notwendigen Schritte zu-
rechtzufinden. 
 
• Tritt der Todesfall zuhause ein, ist dieser sofort dem Haus- oder 

dem Pikett-Arzt zu melden. Er stellt die «Ärztliche Todesbeschei-
nigung» aus. 
 

• Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem Bestattungsinstitut auf. Es 
hilft Ihnen weiter betr. dem Aussuchen des Sarges, Einkleiden 
der verstorbenen Person und der Überführung des Sarges auf 
den Friedhof oder ins Krematorium. Eine entsprechende Liste 
finden sie auf unserer Homepage. 
 

• Bei Sterbefällen in Spitälern oder Heimen übernehmen die zu-
ständigen Ärzte die Ausstellung der Todesbescheinigung und 
evtl. wird auch die Anmeldung des Todesfalles beim Zivilstands-
amt durch die Institution gemacht.  
 

• Bitte melden Sie sich mit der «Ärztlichen Todesbescheinigung» 
(Original oder Kopie) und dem Familienbüchlein (falls vorhanden) 
auf dem Bestattungsamt der Gemeinde Frenkendorf. Die zustän-
digen SachbearbeiterInnen werden mit Ihnen die nächsten 
Schritte besprechen.  
Wir wären froh, wenn Sie dazu vorgängig einen Termin tele-
fonisch mit uns vereinbaren könnten.  
(Bestattungsamt Frenkendorf; 061 906 10 10). 
 

• Grundsätzlich wird die verstorbene Person in jener Gemeinde 
bestattet, in welcher Sie die Niederlassung hatte. Mit dem Ein-
vernehmen mit der Trauerfamilie und dem zuständigen 
Pfarramt wird der Zeitpunkt der Beerdigung festgelegt. Sie 
werden bezüglich Bestattung beraten und die nötigen Schritte 
erledigt. Es ist wertvoll, wenn die Trauerfamilie bereits die nö-
tigen Entscheidungen wie Bestattungsart (Erd- oder Urnenbei-
setzung), Aufbahrung und Gräbertyp gefällt hat. 
 
Wenn die Bestattung in einer anderen Gemeinde als der Nie-
derlassungsgemeinde erfolgen soll, ist die Zustimmung der 
dortigen Behörde nötig. 
 

• Sind die Details bezüglich der Bestattung geregelt, können Sie 
die weiteren Trauerfeierlichkeiten organisieren, wie die Todes-
anzeige in der Zeitung, Leidzirkulare oder Trauermahl. 
 

Für weitere Fragen steht Ihnen das Bestattungsamt,  
Tel. 061 906 10 10, gerne zur Verfügung. 

Was tun, wenn jemand stirbt?

Ein Todesfall ist für uns alle eine ausserordent-
liche und schmerzliche Situation. Zur Trauer 
gesellt sich oft eine gewisse Hilflosigkeit. Die-
ses kleine Merkblatt soll Ihnen dabei helfen, 
sich bei einem Todesfall in Ihrer Familie bezüg-
lich der notwendigen Schritte zurechtzufinden.

•  Tritt der Todesfall zu Hause ein, ist dieser sofort 
dem Haus- oder dem Pikett-Arzt zu melden. Er 
stellt die «Ärztliche Todesbescheinigung» aus.

•  Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem Bestat-
tungsinstitut auf. Es hilft Ihnen weiter betr. 
dem Aussuchen des Sarges, Einkleiden der 
verstorbenen Person und der Überführung 
des Sarges auf den Friedhof oder ins Krema-
torium. Eine entsprechende Liste finden Sie 
auf unserer Homepage.

•  Bei Sterbefällen in Spitälern oder Heimen 
übernehmen die zuständigen Ärzte die Aus-
stellung der Todesbescheinigung und evtl. 
wird auch die Anmeldung des Todesfalles 
beim Zivilstandsamt durch die Institution ge-
macht. 

•  Bitte melden Sie sich mit der «Ärztlichen To-
desbescheinigung» (Original oder Kopie) und 
dem Familienbüchlein (falls vorhanden) auf 
dem Bestattungsamt der Gemeinde Frenken-
dorf. Die zuständigen Sachbearbeiter-/innen 
werden mit Ihnen die nächsten Schritte be-
sprechen. 

   Wir wären froh, wenn Sie dazu vorgängig 
einen Termin telefonisch mit uns vereinbaren 
könnten. 

   (Bestattungsamt Frenkendorf; 061 906 10 10).

•  Grundsätzlich wird die verstorbene Person in 
jener Gemeinde bestattet, in welcher sie die 
Niederlassung hatte. Mit dem Einvernehmen 
der Trauerfamilie und dem zuständigen Pfarr-
amt wird der Zeitpunkt der Beerdigung fest-
gelegt. Sie werden bezüglich Bestattung be-
raten und es werden die nötigen Schritte er-
ledigt. Es ist wertvoll, wenn die Trauerfamilie 
bereits die nötigen Entscheidungen wie Be-
stattungsart (Erd- oder Urnenbeisetzung), 
Aufbahrung und Gräbertyp getroffen hat.

    Wenn die Bestattung in einer anderen Ge-
meinde als der Niederlassungsgemeinde er-
folgen soll, ist die Zustimmung der dortigen 
Behörde nötig.

•  Sind die Details bezüglich der Bestattung ge-
regelt, können Sie die weiteren Trauerfeier-
lichkeiten organisieren, wie die Todesanzeige 
in der Zeitung, Leidzirkulare oder Trauermahl.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Bestattungs-
amt, Tel. 061 906 10 10, gerne zur Verfügung.
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Agenda

Sonntag, 25. Februar
11.00 Eucharistiefeier mit Krankensalbung 
zum 2. Fastensonntag. Mit Alois Schuler und 
Peter Dubler. Diözesane Kollekte für den Syno-
dalen Weg.
Freitag, 1. März
19.00 Gottesdienst zum Weltgebetstag – nicht 
nur für Frauen – mit Conny Imboden und einer 
Vorbereitungsgruppe.
Samstag, 2. März
16.15 Wortgottesdienst zur Tauferneuerung der 
Erstkommunionkinder mit Conny Imboden.
Sonntag, 3. März
11.00 Wortgottesdienst mit Kommunion zum 
3. Fastensonntag. Mit Alois Schuler. Kollekte 
für die Telehilfe 143, Basel.
Donnerstag, 7. März
19.00 Taizé-Andacht mit Conny Imboden.
Sonntag, 10. März
11.00 Familien-Wortgottesdienst mit Kommu-
nion zum 4. Fastensonntag. Mit Conny Imbo-
den. Kollekte für die ökumenische Seelsorge 
für Asylbewerbende.
Alle Termine und weitere Informationen: 
www.pfarrei-dreikoenig.ch

Aktuell

40 Tage Vorbereitung auf ein neues Leben
«Österliche Busszeit» wird die 40-tägige Fas-
tenzeit genannt, die mit dem Aschermittwoch 
– dieses Jahr am 14. Februar – begann. 40 Tage 
hat Jesus nach der Überlieferung in der Wüste 
gefastet, bevor er erstmals öffentlich auftrat. 
40 Jahre ist das Gottesvolk nach dem Auszug 

Pfarrei Dreikönig FrenkendorfFüllinsdorf

aus Ägypten durch die Wüste geirrt, bevor es 
im «Gelobten Land» ein neues Leben begin-
nen konnte. Weil uns das Osterfest jedes Jahr 
neu zur Auferstehung ins Leben ruft, sollen 
wir vorbereitet sein. Und diese Vorbereitung 
beginnt mit einer Selbsterkenntnis: «Bedenke 
Mensch, dass du Staub bist …» Der andere 
Satz, der am Aschermittwoch ertönte, wäh-
rend mit Asche ein Kreuz auf den Kopf ge-
streut wurde, ist Jesu programmatischer Aus-
spruch: «Das Reich Gottes ist nahe: bekehrt 
euch und glaubt an das Evangelium.»
Nicht einzelne Sätze sollen geglaubt werden; 
wem es mit dem Christsein ernst ist, glaubt, 
dass Jesu Botschaft vom Heilswirken Gottes 
auch unser Leben verändern, ja erst aufblühen 
lassen kann. Fasten, also der Verzicht auf Ge-
nussmittel oder auf Kalorien, ist dabei nicht 
der Kern der Fastenzeit. «Das ist ein Fasten, 
wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu 
lösen, … an die Hungrigen dein Brot auszu-
teilen, die obdachlosen Armen ins Haus auf-
zunehmen …». So lässt der Prophet Jesaja 
Gott sprechen (Jes 58,6f). Und dazu laden in 
diesen Wochen auch die kirchlichen Hilfs-
werke HEKS und Fastenaktion in ihrer gemein-
samen ökumenischen Kampagne ein. Wenn 
Gerechtigkeit würde auf dieser Welt, dann 
könnten wir erkennen, dass weniger mehr 
sein kann, nämlich ein neues Leben. 
 Alois Schuler 

Voranzeige

Weltgebetstag am Freitag, 1. März 2024, 
um 19 Uhr in der Pfarrei Dreikönig
Jedes Jahr am ersten Freitag im März feiern 
wir den Weltgebetstag. In über 120 Ländern 
auf der ganzen Welt beten Menschen dafür, 

Pfarreiteam
Diakon Alois Schuler (Gemeindeleitung)
Conny Imboden (Seelsorge/Katechese)
Don Raffaele Buono (Missione cattolica italiana)
Géraldine Meier, Evelyne Heule-Leu (Sakristei) 
Adriana Luli, André Schnider (Sekretariat)
Martin Topalli (Hauswart)
Enrica Schenker (Blumen/Dekoration)

Kontakt
Pfarrei Dreikönig, Mühlemattstr. 5, 4414 Füllinsdorf
Tel. 061 901 55 06, E-Mail: info@pfarrei-dreikoenig.ch
Öffnungszeiten Sekretariat: Di–Fr, 8.30–11.30 Uhr
 
Weitere Informationen: www.pfarrei-dreikoenig.ch

Sozialfonds PC 60-399429-5
IBAN CH28 0900 0000 6039 9429 5

Das vom nigerianischen Künstler Emeka Udemba gestaltete 
Hungertuch begleitet uns durch die Fastenzeit.
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Form einer «Büttenrede» gehalten. Bei der 
Polonaise waren alle mit Feuereifer dabei. Der 
ganze Gottesdienst war fröhlich, aber mit der 
trotzdem notwendigen Seriosität. Wir danken 
allen, die diesen speziellen Moment mit uns 
gefeiert haben. 
 Pia Lucatuorto

Mitteilungen

Ökumenischer Suppentag 
Am 16. März ab 12 Uhr findet wieder ein Sup-
pentag im Pfarreizentrum Dreikönig statt. Für 
das Kuchenbuffet nach dem Suppenessen 
freuen wir uns über Kuchenspenden. Gebäck 
wird gerne am Samstag, 16. März, ab 8.00 Uhr, 
im Pfarreizentrum entgegengenommen. Wir 
freuen uns, viele Menschen an diesem Anlass 
begrüssen zu dürfen. 
 AG Eine Welt 

Lust, ein Mitglied des Kirchgemeinde
rates zu werden?
Um eine Vakanz im Kirchgemeinderat zu ver-
meiden, wird/werden eine/mehrere engagierte 
Person/en gesucht, mit Lust am Mitdenken und 
Mitbestimmen in diesem wichtigen Gremium, 
das die Interessen aller Pfarreiangehörigen von 
Frenkendorf und Füllinsdorf vertritt. Haben 
Sie Interesse oder Fragen? Melden Sie sich ein-
fach bei der Präsidentin: Tel. 076 574 16 66 oder 
E-Mail: pialucatuorto@gmail.com

dass alle, besonders aber auch Frauen und 
Mädchen in Frieden und unter gerechten Be-
dingungen leben können. Für 2024 haben 
Frauen aus Palästina die Gebetsordnung er-
stellt. Thema ist «… durch das Band des Frie-
dens». Wir erfahren etwas über die Lebens-
situation der Menschen, besonders der Frauen 
dort und bringen ihre Anliegen dann im Gebet 
vor Gott. «Informiert beten» ist das Anliegen 
des Weltgebetstages und er bietet uns jedes 
Jahr eine gute Möglichkeit, über unseren eige-
nen Horizont hinweg andere Menschen in der 
Welt wahrzunehmen. Durch die Ereignisse der 
letzten Monate ist es wichtiger denn je, für den 
Frieden in Palästina und Israel zu beten. Den 
Gottesdienst feiern wir am Freitag, den 1. März 
um 19 Uhr in der Pfarrei Dreikönig. Im An-
schluss danach ist ein gemütliches Beisam-
mensein geplant, wo wir uns austauschen 
können. Herzliche Einladung zu diesem Abend 
– nicht nur für Frauen!

Bericht

Fasnachtsgottesdienst  
vom Sonntag, 11. Februar 2024
Mit einem ungewohnten Spiel auf der Orgel 
begann unser spezieller Gottesdient, ganz im 
Zeichen der Fasnacht. Die Predigt wurde in der 

Palaestina-von-Halima-Aziz

 Foto: Conny Imboden

Bieli Bestattungen
Allschwil, Liestal, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli -bestattungen.ch

Ein Familienunternehmen  
seit 1886

Ein Familienunternehmen
seit 1886
für Frenkendorf und  
Umgebung

Liestal, Allschwil, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli-bestattungen.ch

Ein Familienunternehmen seit 1886
für Frenkendorf und Umgebung
Hans Bieli  &  Co., Bestattungsunternehmen
Inhaber Beat Burkart

Liestal, Allschwil, Birsfelden, Basel
Tel. 061 481 11 59
Wir sind 24 Stunden für Sie da.
www.bieli-bestattungen.ch

ins
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Dabei treffen sich eine deutschsprachige, ein-
heimische und eine geflüchtete Person in der 
Regel einmal pro Woche für etwa eine Stunde. 
Dieser persönliche Austausch kann zum Bei-
spiel im öffentlichen Raum, bei einem Spazier-
gang, in einer Bibliothek oder im eigenen Zu-
hause stattfinden. Der persönliche Kontakt ist 
bereichernd und hilft, gegenseitiges Verständ-
nis aufzubauen. Die «Tandem»-Verantwortli-
chen stehen jederzeit für Fragen und Unter-
stützung zur Verfügung.

Wir suchen «Tandem»Partnerinnen und Partner 
für schutzbedürftige Menschen.

Menschen mit Fluchthintergrund sind für ihre 
Integration selbst verantwortlich, brauchen 
aber auch Unterstützung und Förderung. Da 
stehen wir als Gesellschaft in der Verantwor-
tung, indem wir ihnen Möglichkeiten eröffnen 
und Hilfestellungen bieten.

Der Verein «Freiwillige für Geflüchtete Fren-
kendorf Füllinsdorf» (FfGFF) will die soziale 
und wirtschaftliche Integration von Menschen 
mit einem Fluchthintergrund fördern. Integra-
tion gelingt, wenn Geflüchtete die Möglichkeit 
erhalten, Deutsch zu sprechen und Menschen 
aus ihrer neuen Umgebung persönlich ken-
nenzulernen. Um diesen Zielen näherzukom-
men, haben wir das «Tandem»-Programm ins 
Leben gerufen.

Haben wir Ihr Interesse an einem spannen-
den kulturellen Austausch und der Mitarbeit 
als «Tandem»-Partnerin bzw. -Partner ge-
weckt? 
Dann melden Sie sich doch ganz unverbind-
lich bei FfGFF via zRächtCho NWCH (Tel. 061 
823 73 24, kontakt@zraechtcho.ch, Betreff 
Tandem Frenkendorf). 

Wir freuen uns auf Sie!

 Weitere Informationen:
https://www.zraechtcho.ch/mitmachen/#Tandem-Prinzip und www.ffgff.ch

Freiwillige für Geflüchtete
Frenkendorf Füllinsdorf

Peter fährt Velo, obwohl er auf Sauerstoff angewiesen ist. Möglich wird das dank 
 unseren Atemgeräten. Verhelfen Sie mit Ihrer Spende den 5500 Menschen mit Schlaf-
apnoe,  Asthma oder COPD in der Region zu mehr Lebensqualität. llbb.ch/spenden

Dank O2 fest im Sattel 
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